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Bekanntmachmlg
über die Regelung des Verkehrs mit Brotgetreide

und Mehl.
Vonü5 . Januar 1915.

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über
t  Ermächtigung deS Bundesrares zu wirtschaftlichen Mahnahmen
w. vom 4 . August 1914 (Reichsgesetzbl. S . 327 ) folgende Ver-

»ung erlassen:
1. Beschlagnahme.8 i.

Mit dem Beginn des l . Februar 1915 sind die im Reiche
rhandenen Vorräte von Weizen (Dinkel und Spelz ), Roggen allein

'er mit anderer Frucbt gemischt, auch ungedroschen für die Kriegsgetreide-
sellschaft m. b. H . in Berlin , die Vorräte von Weizen - , Roggen - ,
ser- und Gerstenmehl fürs den Kommunalverband beschlagnahmt , in

ssen Bezirke sie sich befinden. Mehlvorräte , die sich zu dieser Zeit
f dem Transport befinden, sind für den Kommunalverband be-
lagnahmt , in dessen Bezirke sie nach beendigtem Transport abge-
sert werden.

8 2.
Von der Beschlagnahme werden nicht betroffen:

a ) Vorräte , die im Eigentum deS Reiches , eines Bundes-
ntes oder Elsaß -Lothringens , insbesondere im Eigentum eines
ilitärfiskus . der Marineverwaltung oder der Zentralstelle zur Be-
affung der Heeresverpflegung in Berlin oder im Eigentum des
mmunalverbandes stehen, in dessen Bezirke sie sich befinden.

b ) Vorräte , die im Eigentum der Kriegsgetreidegesellschaft
b. H . oder der Zentraleinkaufsgesellschaft m. b. H . in Berlin

hen.
6) Vorräte an gedroschenem Getreide und au Mehl , die

sammen einen Doppelzentner nicht übersteigen.
8 3-

An den beschlagnahmten Gegenständen dürfen Veränderungen
cht vorgenommen werden und rechtSgeschäftliche Verfügungen über

sind nichtig, soweit nicht kin den §§ 4, 22 etwas anderes
stimmt ist. Insbesondere ist auch das Verfüttern verboten . Den
chtsgeschäftlichen Verfügungen stehen Verfügungen gleich, die im
ege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung erfolgen.

8 4.
Die Besitzer von beschlagnahmten Vorräten sind berechtigt und ver-
ichtet, die zur Erhaltung der Vorräte erforderlichen Handlungen

rzunehmen . Angesangene Transporte dürfen zu Ende geführt
rden . Zuläffig sind Verkäufe an die Kriegsgetreidegesellschnft »>.
tz. knzw. an den zuständigen Kommunalverband (§ 1) f owie alle

eränderungen und Verfügungen , die mit Zustimmung der Kriegs-
treidegesellschast »>. b. H . bezw. des zuständigen Kommunalverbnn-
s erfolgen . Veräußerungen eines Kommunalverbandes an eine»
deren Komniunalverband bedürfen der Genehmigung der höheren

erwaltungsbehörde und sind der Reichsverteilungsstelle (§ 31 ) an-
zeigen.

Trotz der Beschlagnahme dürfen
a ) Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe zur Ernährung

c Angehörigen ihrer Wirtschaft einschließlich des Gesiitdes auf den
opf und Monat 9 Kg. Brotgetreide und zur Frühjahrsbestellung
S erforderliche Saatgut vertuenden ; statt 1 Kg. Brotgetreide
nnen 800 Gr . Mehl verwendet werden . Den Angehörigen der
irtschaft stehen gleich Naturalberechtigte , insbesondere Altenteiler

und Arbeiter , soweit sie kraft ihrer Berechtigung oder als Lohn
Brotgetreide oder Mehl zu beanspruchen haben.

b) Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe und Händler
Saatgetreide für Saatzivecke liefern , das nachweislich aus landwirt-
Waftlicheu Betrieben stammt , die sich in den letzten 2 Jahren mit

er

Idem Verkaufe von Saatgetreide befaßt haben . Anderes Saatge '.reide
darf nur mit Genehmigung der zuständigen Behörden für Saatzwecke
geliefert werden.

e ) Mühlen das Getreide ausmahlen ; das Mehlt fällt unter
die Beschlagnahme zu Gunsten des Kommunalverbandes , in deffen
Bezirk die Mühle steht.

d ) Mühlen der Marineverwaltung im Februar 1915 das
Mehl liefern , zu dessen Lieferung in diesem Monat sie aus einem un¬
regelmäßigen Verwahrungsvertrag oder einem ähnlichen Vertrags¬
verhältnis verpflichtet sind.

6) Händler und Handelsmühlen monatlich Mehl bis zur
Hälfte der vom 1. bis einschließlich 15 . Januar 1915 käuflich ge¬
lieferten Mehlmenge veräußern.

k) Bäcker und Konditoren täglich Mehl in einer Menge , die
drei Vierteilen des durchschnittlichen Tagesverbrauchs vom 1. bis
einschließlich 15. Januar 1915 entspricht , verbacken; die Beschränk-
ungauf diese Menge gilt auch, soweit sie beschlagnnhmefreies Mehl ver¬
wenden ;

g.  Bäcker im Februar 1915 das Mehl verbacken, das zur
Erfüllung ihrer Lieferungsoerpflichtungen an die Heeresverwaltungen
oder an die Marinevecwaltung erforderlich ist.

' § 5.
Die Wirkungen der Beschlagnahme endigen mit der Enteig¬

nung oder mit den nach § 4 zugelassenen Veräußerungen oder Ver¬
wendungen.

8 6.
Ueber Streitigkeiten , die sich aus der Anivendung der KZ

1—5 ergeben , entscheidet die höhere Berivaltungsbehörde endgültig.
§ 7.

Wer unbefugt beschlagnahmte Vorräte bei Seite schafft, beschä¬
digt oder zerstört , verfüttert oder sonst verkauft , kauft oder ein an¬
deres Beräuherungs - oder Erwerbsgeschäft über sie abschließt, wird
mitGefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu Mark
10 000 bestraft . Ebenso wird bestraft , iver die zur Erhaltung der
Vorräte erforderlichen Handlungen pflichtwidrig unterläßt , oder wer
als Saatgetreide erivorbenes Getreide zu anderen Zwecken verwen¬
det, oder wer entgegen der Vorschrift in § 4 Abs. 4 f beschlagnahm¬
freies Mehl verwendet.

2.  Anzeigepflicht.
§ • 8 .

Wer Vorräte der in § 1 bezeichnten Art , sowie Hafer mit
Beginn des 1. Februar 1915 in Gewahrsam hat , ist verpflichtet,
die Vorräte und ihre Eigentümer der zuständigen Behörde anzuzei¬
gen, in deren Bezirke die Vorräte lagern . Die Anzeige der Vorräte,
die sich zu dieser Zeit auf dem Transport befinden , ist unverzüglich
nach dem Empfang von dem Empfänger zu erstatten . Bei Personen,^
deren Vorräte weniger als einen Doppelzentner betragen , beschränkt
sich die Anzeigepflicht auf die Versicherung , daß die Vorräte nicht
größer sind.

Die Anzeigepflicht erstreckt sich nicht auf Vorräte , die im Eigen-
tume der Kriegsgetreidegesellschaft m. b. H . oder der Zentral -Ein-
kaufögesellschaft m. b H. stehen. Vorräte , die als Saatgut (§ 4
Abs. 4a ) beansprucht werden , sind besonders anzugeben.

8 9 . .
Die Anzeigen sind der zuständigen Behörde bis zum 5 . Febr.

1915 einzureichen . Die Landeszentralbehörden haben bis zum 20.
Februar 1915 der ReichsverteilnngSstelle ein Verzeichnis der vor-



hande « en Vorräte und der Zahl der unter A 4 Abs . 4a fallenden
Personen getrennt nach Kommunalverbänden einzurelchen . In dem
Verzeichnis sind diejenigen Vorräte gesondert anzugeben , die im
Eigentum des Reichs , eines Bundesstaats oder Elsaß -Lothringens,
insbesondere eines Militärfiskus , der Marineverwaltung oder der
Zentralstelle zur Beschaffung der Heeresverpflegung stehen . Für
dir Anzeigen sind die vom BundeSrat festgesteüten Formulare zu
benutzen.

8 10.
Bäcker , Konditoren , Händler und Handelsmühlen , die von den

Befugnissen deS 8 4 Abs . 4 Gebrauch machen wollen , haben zugleich
mit der Anzeige nach § 8 anzugeben , wieviel Mehl sie in der Zeit
von 1 . bis einschließlich Id . Januar 1915 als Bäcker oder Kon¬
ditoren verbacken oder als Händler oder Handelsmühlen käuflich geliefert
haben.

8 11.
Mühlen , Bäcker , Konditoren und Händler die von den Be-

fugniffen des 8 4 Abs . 4 Gebrauch machen , haben nach näherer Be¬
stimmung der Londeszentralbehörde über die eingetretenen Veräu-
ungen ihrer Bestände der zuständigen Behörde Anzeige zu erstatten.

812 .
' Die zuständige Behörde ist berechtigt , zur Nachprüfung der
Angaben die Vorrats - und Betriebsräume des Anzeigepflichtigen
zu untersuchen und seine Bücher prüfen zu lassen.

813 .
Wer die Anzeigen nicht in der gesetzten Frist erstattet , oder

wer wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht , wird
mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 1500
Mark bestraft . Gibt ein Anzeigepflichtiger bei Erstattung der An-
zeige Vorräte an , Sie er bei der Aufnahme der Vorräte vom I.
Dezember 1914 verschwiegen hat , so bleibt er von der durch daS
Verschweigen bewirkten Strafe frei.

3 . Enteignung.
8 14.

Das Eigentum an den beschlagnahmten Vorräten geht durch
Anordnung der zuständigen Behörden auf die Person über , zu
deren Gunsten die Beschlagnahme erfolgt ist . Beantragt der Berechtigte
die llebereignung an eine andere Person , so ist das Eigentum auf
diese zu übertragen - sie ist in der Anordnung zu bezeichnen.

Bei Unternehmern landwirtschaftlicher Betriebe ist vor der
Enteignung sestzustellen , welche Vorräte sie nach dem Maßstab des
§ 4 Abs . 4a für die Zeit bis zum l . August 1915 zur Ernährung
und Frühjahrsbestellung nötig haben . Diese Vorräte sind auszu¬
sondern und von der Enteignung auszunehmen : sie werden mit der
Aussonderung von der Beschlagnahme frei . Saatgetreide , das nach¬
weislich aus landwirtschaftlichen Betrieben stammt , die sich in den
letzten zwei Jahren mit dem Verkauf von Saatgetreide befaßt
haben , ist gleichfalls auszu >ondern und von der Enteignung auszu¬
nehmen - eS wird mit der Aussonderung von der Beschlagnahme
frei.

8 15.
Die Anordnung , durch die enteignet wird , kann an den ein¬

zelnen Besitzer oder an alle Besitzer des Bezirks oder eines Teils
des Bezirks gerichtet werden . Im elfteren Falle geht das Eigentum
über , sobald die Anordnung dem Besitzer zugeht , >m letzteren Falle
mit Ablauf des Tages nach Ausgabe des amtlichen Blattes , in dem
die Anordnung amtlich veröffentlicht wird.

8 16.
Der Eriverber hat für die überlassenen Vorräte einen ange-

meffenen Preis zu zahlen.
Soweit anzeigepflichtige Vorräte nicht angezeigt sind , ivird für

sie kein Preis bezahlt . In besonderen Fällen kann die höhere
Verwaltungsbehörde Ausnahmen zulassen

Bei Gegenständen , für die Höchstpreise festgesetzt sind , wird der
Uebernahmepreis unter Berücksichtigung des zur Zeit der Enteignung
geltenden Höchstpreises , sowie der Güte und Verwertbarkeit der
Vorräte von der höheren Verwaltungsbehörde nach Anhörung von
Sachverständigen endgültig festgesetzt.

Bei Gegenständen , für die keine Höchstpreise festgesetzt sind,
tritt anstelle des Höchstpreises der Durchschnittspreis , der in der
Zeit vom 1. bis einschließlich 15 . Januar 1915 , an dem maßgeben¬
den Marktorte bezahlt ist. Ist ein Durchschnittspreis nicht zu er-
ermitteln , so sind die tätsächlich gemuchten Aufwendungen zu berück¬
sichtigen.

8 17-
Der Besitzer der entelgneten Vorräte ist verpflichtet,j

verwahren und pfleglich zu behandeln , bis der Erwerber sie inj
Gewahrsam übernimmt . Dem Besitzer ist hierfür eine ange
Vergütung zu gewähren , die von der höheren Verwaltung,
endgültig festgesetzt wird.

8 16-
Bezieht sich die Anordnung auf Erzeugnisse eines Grunds

so werden diese von der Haftung für Hypotheken , Grundschulda
Rentenschulden frei , soweit sie nicht vor dem 1. Februar 19lj
Gunsten des Gläubiger » in Beschlag genommen worden finbf

8 19.
Ueber Streitigkeiten , die sich bei dem Enteignungsverfah

geben , entscheidet enlgültig die höhere Verwaltungsbehörde.
8 20.

Wer der Verpflichtung de» § 17,enteignete Vorräte zu oerij
und pfleglich zu behandeln , zuwiderhandelt , wird mit Gesang
zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu 10,000 Mark be

4 . Sondervorschriften für « nansgedroscheneS Getrei^
8 21.

Bei unausgedroschenem Getreide erstrecken sich Beschlag
und Enteignung auch auf den Halm . Mit dem Ausdreschen j
das Skroh von der Beschlagnahme frei.

Wird erst nach der Enteignung anSgedroschen , so sä
Eigentum am Stroh an den bisherigen Eigentümer zurück,
das Getreide ausgedroschen ist.

ß 22.
Der Besitzer ist durch die Beschlagnahme oder die Eute^

nicht gehindert , daS Getreide auszudreschen.
8 23.

Die zuständige Behörde kann aus Antrag desjenigen , zu^
Gunsten beschlagnahmt oder enteignet ist, bestimmen , daß
tceide von dem Besitzer mit den Mitteln seines landwirtschif
Betriebes binnen einer zu bestimmenden Frist ausgedroschen
Kommt der Verpflichtete dem Verlangen nicht nach , so kann
ständige Behörde das Ausdreschen aus dessen Koste » durch !
Dritten vornehmen lassen . Der Verpflichtete hat die Vornaj
seinen Wirtschastsräumen und mit den Mitteln seine » Betrie
gestatten.

8 24.
Der UebernahmepreiS ist gemäß § 16 festzusetzen,

das Getreide ausgedroschen ist.
8 25.

Ueber Streitigkeiten , die sich auS der Anwendung der
bis 84 ergeben , entscheidet entgültig die höhere Berwaltungsb

5 . Verhältnis der Kriegsgctreidcgesellschaft m. b. H . zu
Kommunalverbänden.

8 26.
Die Kriegsgetreidegesellschafr m . b . H . ist verpflichtet:

a ) Getreide , das in ihrem Eigentum steht oder zu ihreä
sten beschlaguahmt ist, dem Kommunalverband , in dessen B
sich befindet , auf sein Verlangen b s zur Höhe des auf i^ it ]
enden Bedarfsanteils (8 32 ) zu übereignen oder die Enteign
seinen Gunsten herbeizuführen -

b ) auf Verlangen eines Kommunalverbandes das für!
beschlagnahmte Mehl , soweit es nach Güte , Menge und
den Lombardbedingungen der Dahriehnskasse Berlin genügt,
nehmen , sowie für den Verkauf deS beschlagnahmte » Mehls j
zu sein¬

es auf Wunsch eines Kommunalverbandes das Getreid
sich mit Beginn de» 1. Februar 1915 in seinem Bezirke
nach Möglichkeit dort bis zur Höhe des auf ihn entfallende
darfsanteils (§ 32 ) zu belassen und zum Ausmahlen die
des Bezirks heranzuziehen.

6 . Mahlpflicht und Regelung des MehlverkehrS.
8 27.

Die Mühlen haben das Getreide zu mahlen , das die!
Getreide - Gesellschaft m . b. H ., die Zentraleinkaufsgesellschasi
H . oder der Kommunalverband , in Hessen Bezirke sie liegen,
zuweist.

Die höhere Verwaltungsbehörde setzt erforderst «!
einen angemessenen Mahllon fest - die Entscheidung ist endg^



8 28.
Die Mühleu dürfen Mehl, das in ihrem Eigentums steht, nur

d e KriegSgetreidegefellschaftm. b. H. oder an den Kommunal-
^rbände obgeben. Das gilt nicht für die nach § 4, Abs. 4 ä und e
belasten«, Lieferungen.
ö !jjj e Kriegsgetreidegeiellschaft m. b. H. darf Mehl nur an

^ommunalverbände , an die Heeresverwaltungen oder die Marine»
«erwaltung abgeben. Der Uebernahmepreis ist erforderlichenfalls

i der Abgabe an Konimunalverbände, an die Heeresverwaltungen
Uder an die Marine »erwaltung unter Berücksichtigung deS Einstands-
Ureises und des Mahllohns <8 27) im Falle des Absatzes 1 von

er höheren Verwaltungsbehörde, in deren Bezirk die Mühle liegt,
Falle des Absatzes 2 von dem Reichskanzler endgültig festzusetzen.

8 29.
Beim Auswahlen von Getreide, das unter die Beschlagnahme

"iillt oder das eine Mühle von der Rri gsgetreidegesellschastm. b.
- ober von einem Ksmmunalverbnnd erhallen hat, ist die Mühle
e'rvflichtet, die entfallende Kleie, soweit sie in ihrem Eigentums steht,

'n die vom Reichskanzler zu bestimmenden Stellen abzugeben.
Hat die Blühte das Getreide von einem Kommunalverband

^Erhalten, so hat sie aus Verlangen des KommunalverbandeS die Kleie
an ihn abzugeben.

Der Preis wird unter Berücksichtigung deS Höchstpreises sowie
der Güte der Kleie von der höheren Verwaltungsbehörde, in deren

Bezirke die Mühle liegt, nach Anhörung von Sachverständigen end
ültig festgesetzt.

8 30.
Wer der Vorschrift des § 27 Abs. 1znwiderhandelt, oder wer

entgegen den Vorschriften der §§ 28 und 29, soweit sie für
iMühlen gelten, Mehl oder Kleie abgibt, wird mit Gefängnis biSzu
6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft.

7. Verbrauchsregelung.
8 31.

Unter der Bezeichnung Reichsverteilungsstelle wird eine
Behörde gebildet.

Die Behörde besteht aus sechzehn Bevollmächtigten
zum Bundesrat , und zwar außer dem Vorsitzenden aus
vier Königlich Preußischen , zwei Königlich Bayerischen,
einem Königlich Sächsischen, einem Königlich Württem-
bergischen, einem Großherzoglich Badischen, einem Droh¬
herzoglich Hessischen, einem Erotzherzoglich Mecklen-
burg -Schwerinschen, einem Erotzherzoglich Sächsischen,
einem Herzoglich Anhaltischen , einem Hanseatischen und
einem Elisatz-Lothringischen Bevollmächtigten . Außerdem
gehören ihr je ein Vertreter des Deutschen Landwirtschafts-
rats , des Deutschen Handelstags und des Deutschen Städte¬
tags an.

Der Reichskanzler erlaßt die näheren Beistimmungen.
8 32.

Die Reichsverteilungsstelle hat die Aufgabe , mit Hrlse
der Kriegs -Getrcide -Eesellschaft m. b. H. für die Verteilung
der vorhandenen Vorräte über das Reich für die Zeit bis
zur nächsten Ernte noch den vom Bundesrat aufzustellen¬
den Grundsätzen zu sorgen.

8 33.
Die Kommunalverbände haben auf Erfordern der

Reichsverteilungsstelle Auskunft zu geben und überschüssige
Mehlvorräte an die von ihr bezeichneten Stellen abzu-
geben.

8 34.
Die Kommunalverbände haben den Verbrauch der Vor¬

räte in ihrem Bezirke zu regeln , insbesondere die Ver¬
teilung von Mehl an Bäcker, Konditoren und Klein¬
händler vorzunehmen . Dabei darf nicht mehr abgegeben
«erden als die von der Reichsverteilungsstelle für den be¬
treffenden Zeitraum festgesetzte Menge.

Die Kommunalverbände können den Gemeinden die
Regelung des Verbrauchs (8 34) für den Bezirk der Ge¬
meinden üb errragen.

Gemeinden , die nach der letzten Volkszählung mehr als
zehntausend Einwohner hatten , können die llebertragung
»erlangen.

8 36.
Die Kommunalverbände oder die Gemeinden , denen

die Regelung rhrs Verbrauchs übertragen ist, können zu
diesem Zwecke insbesondere

s. anordnen , daß nur Einheitsbrote bereitet werden
dürfen;

b. das Bereiten von Kuchen verbieten oder ein¬
schränken;

c. das Durchmahlen des Getreides auch in solchen
Mühlen gestatten , die das gesetzliche Ausmahlver-
hältnis nicht erreichen, aber wenigstens bis zu fünf-
undfiebzig vom Hundert durchmahlsn können ; in
diesen Fällen sind sie befugt , das Ausmahlverhält¬
nis entsprechend festzusetzen;

d. die Abgabe und die Entnahme von Brot und Mehl
auf bestimmte Mengen , Abgabestellen und Zeiten , so¬
wie in anderer Weise beschränken;

e. Händlern , Bäckern und Konditoren die Abgabe van
Brot und Mehl außerhalb des Bezirks ihrer gewerb¬
lichen Niederlassung verbieten oder beschränken.

8 37.
Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen be¬

stimmten höheren Verwaltungsbehörden können die Art
der Regelung (88 34 bis 36, 40) vorlschreiben.

8 38.
Zur Durchführung dieser Maßnahmen sollen in den

Kommunalverbänden und den Gemeinden , denen die Rege¬
lung ihres Verbrauchs übertragen ist, besondere Aus¬
schüsse gebildet werden.

8 39.
Verbraucht ein Kommunalverband innerhalb eines

Monats weniger als die ihm für diese Zeit zugeteilte Ge¬
treide- oder Mehlmenge , so hat ihm die Kriegs -Eetreide-
Eesellschaft m. b. H. ein Zehntel des Preises der ersparten
Menge zu vergüten ; der Kommunalverband hat die er¬
sparte Menge der Kriegs -Getreide -Eesellschaft m. b. H. zur
Verfügung zu stellen. Die vergüteten Beträge sind für
die VolksernLhrung zu verwenden.

8 40.
Die Kommunalverbände oder die Gemeinden , denen

die Regelung ihres Verbrauchs übertragen iist, Haben den
Preis für das von ihnen abgegebene Mehl festzusetzen.
Etwaige Ueberschüsse sind für die Volksernährung zu ver¬
wenden.

8 41.
Die Kommunalverbände oder die Gemeinden , denen

die Regelung ihres Verbrauchs übertragen ist, können in
ihrem Bezirke Lagerräume für dis Lagerung der Vorräte
in Anspruch neymen. Die Vergütung setzt die höhere Ber-
v altungsbehörde endgültig fest.

8 42.
Die Landeszentralbehörden können Bestimmungen über

das Verfahren dc-m Erlaß der Anordnungen treffen.
Diese Bestimmungen können von den Landesgesetzen ab-
weichen.

8 43.
Heber Streitigkeiten , die bei der Verbrauchsregelung

(88 34 bis 41) entstehen, entscheidet die höhere Verwal¬
tungsbehörde endgültig.

8 44.
Wer den Anordnungen zuwiderhandelt , die ein Kom¬

munalverband oder eine Gemeinde , der die Regelung
ihres Derbrauchis übertragen ist, zur Durchführung dieser
Maßnahmen erlassen hat , wird mit Gefängnis bis zu sechs
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark
bestraft.

8. Ausländisches Getreide und Mehl.
8 45.

Die Vorschriften dieser Verordnung beziehen sich nicht
auf Getreide und Mehl , die nach dem 31. Januar 1915 aus
dem Ausland eingeführt werden . Das aus dem Ausland
eingeführte Getreide und Mehl darf von dem Einführen-



den nur an die Kriegs -Getreide -Gesellschaft nt. b. an
die Zentral -Einkaufs -Gesellschaft m. b. 5 . oder an Kam- '
munalverbände abgegeben werden.

9. Ausführungsbestimmungen.
8 46.

Die Landeszentralbehörden erlassen die erforderlichen
AusführungsbeNimmungen . Sie können besondere Ver¬
mittlungsstellen errichten, denen die Unterverteilung und
Bedarssregelung in ihrem Bezirk obliegt.

§ 47.
Wer den von den Landeszentralbehörden erlassenen

Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt , wird mit Ge¬
fängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu
fünfzehnhundert Mark bestraft.

8 48.
Die Landleszentralbehörden bestimmen , wer als Kom¬

munalverband , als Gemeinde , als zuständige Behörde
und als höhere Verwaltungsbehörde im Sinne dieser Der-
ordnung anz -rsehen ist.

10. Uebergangsvorschriiften.

8 49.
Die Abgabe von Weizen-, Roggen -, Hafer - und

Gerstenmehl im geschäftlichen Verkehr ist in der Zeit vom
Beginne des 26. Januar bjs zum Ablauf des 31. Januar
1915 verboten . Nicht verboten sind Lieferungen an Be- .
Hörden, öffentliche und gen einniitzige Anstalten , Händler,
Bäcker und Konditoren.

8 50.
Wer der Vorschrift des 8 49 zuwider Mehl abgibt oder

erwirbt , wird mit Gefängnis bis zu sechs-Monaten öder
mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark bestraft.

.8 51.
Bis zur Durchführung der Verbrauchsregelung durch

die Reichsverteilungsstelle können im Falle dringenden
Bedarfs die Landeszentralbehörden oder die von ihnen be-
zeichneten Behörden die Uebereignung von Mehl aus dem
Bezirk eines Kommunalverbandes an einen andern Kom¬
munalverband anordnen . Gehören die Kommunalver¬
bände verschiedenen Bundesstaaten an , so hat der Reichs¬
kanzler die gleiche Befugnis , der sich zuvor mit den be¬
teiligten Lanoeszentralbehörden ins Benehmen zu setzen
hat . Dis übereigneten Mengen sind der Reichsverteilungs¬
stelle anzuzeigen.

11. Zwangsbefugnis.
8 52.

Die zuständige Behörde kann Geschäfte schließen, deren
Inhaber oder Betriebsleiter sich in. Befolgung der Pflich¬
ten unzuverlässig zeigen, die ihnen durch diese Verordnung
oder die dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen auf¬
erlegt sind.

Gegen die Verfügung ist Beschwerde zulässige sie hat
keine ausschiebcnde Wirkung . lieber die Beschwerde ent¬
scheidet die höhere Verwaltungsbehörde endgültig.

12. Schlußvorschrift.
8 53.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkünd¬
ung in Kraft . Der Reichskanzler bestimmt , mit welchem
Tage die Vorschrift des 8 29 Abs. 1 in Kraft tritt.

Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt der Außer¬
krafttretens dieser Verordnung.

Berlin,  den 25. Januar 1915.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
Delbrück.

Bekanntmachung
über die Sicherstellung von Fleifchvorräten.

Nom 25. Januar 1915.
Der Dundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über

die Ermächtigung des , Bundesrats , betreffend die
schaftlichen Maßnahmen usw., vom 4. August 1914 (Re'
gösetzbl. S . 327) folgende Verordnung erlassen.

8 i -
Die Städte und Landgemeinden mit mehr als ,,

tausend Einwohnern sind verpflichtet , zur Versorgung
Bevölkerung mit Fleisch einen Vorrat an Dauerwaren
beschaffen und ihre Aufbewahrung sicher zu stellen. S
zuständige Behörde bestimmt den Umfang und die Art
zu beschaffenden Bedarfs.

8 2.
Zur ErfAllung dieser Verpflichtung kann den Gem

den oder einem Dritten das Eigentum an Schweinen
der zuständigen Behörde übertragen werden.

Schweine , die auf Grund von Mästungsverträgen z
Mästen und an Behörden , an Gemeinden oder an
Zentral -Einkaufs -Gesellschaft m. b. H. in Berlin zu lief
sind, unterliegen der Enteignung nicht.

Auf das Verfahren finden die Vovschriften des 8 2
Gesetzes, betreffend Höchstpreise, in der Fassung der
kanntmachung des Reichskanzlers vom 17. Dezember 1
(Reichsgesetzblatt S . 516) entsprechende Anwendung
der Blaßgabe , daß der Uebernahmepreis unter Berü>
tigung des Marktpreises festgesetzt wird.

Die Festsetzung erfolgt endgültig durch ein Schi
gericht von drei Mitgliedern . Die höhere Verwaltun
behörde ernennt den Vorsitzenden und die Beisitzer,
zwar je jenen auf Vorschlag der amtlichen Vertretuu
des Handels und der Landwirtschaft.

8 3.
Als Marktpreis gilt die amtliche Preisfeststellung

Schlachtviehmarktes der von der Landeszentralbehörde
den Abnahmeort als maßgebend bestimmt wird , nach d
Durchschnitt der beiden letzten Hauptmarkttage vor d
Eigentumsübergange.

Abnahmeort im Sinne dieser Verordnung ist der 3
bis zu welchem der Verkäufer die Kosten der Beförderst
trägt.

8 4.
Die Landeszentralbehörden erlassen die Bestimmun

zur Ausführung dieser Verordnung.
8 5.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündu
in Kraft . Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt d
Außerkrafttretens.

Berlin,  den 25. Januar 1915.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Delbrück.

Artsführmngs-Arrweismrg
zur Verordnung des Bundesrats über die Regelung
Verkehrs mit Brotgetreide und Mehl vom 25. Jan . 19

1. Beschlagnahme.
Zu 8 4- Kommunalverbände im Sinne der Bun

ratsverordnung sind die Stadt - und Landkreise. Höhe
Verwaltungsbehörde ist der Regierungspräsident,
Berlin der Oberpräsident.

Zu 8 2o. Die Vorschrift bezieht sich auf die in ein
Haushalt oder Betrieb vorhandenen Vorräte.

Zu 8 4. Die in 8 1 bezeichnetenGetreidevorräte st
zu Gunsten der Kriegs -Getreide -Gesellschaft beschl
beschlagnahmt. Es ist darauf hinzuwirken , daß die
sicher den Verkauf an die Kriegs -Getreide -Gesellschaft fr
händig vornehmen.

Zu s) Raturalberechtigie , Altenteiler , Deputanten us
haben nicht die ihnen-vertragsmäßig zustehende Menge v
Brotkorn oder Mehl in Natur zu beanspruchen, sonde
höchstens 9 Kilogramm Brotgetreide für den Kopf u



, n- er statt je eines Kilogramm Brotgetreide 800
E , Mehl . Soweit die bis zum 1. April 1915 fälligen
turalbezüge bereits ausgehändigt sind, dürfen die

UetTwü&mei landwirtschaftlicher Betriebe nur die nach
F” 1 April fälligen Korn - und Mehlmengen entnehmen
b hei der Enteignung (vergl . § 14 Abs . 3) aussondern,
^u h)  Der Nachweis , daß das Saatgetreide aus land-

irtfchastlichen Betrieben stammt , die sich in den letzten
Ivei fahren mit dem Vertriebe von Saatgetreide befaßt
Wben isi erforderlichen Falles durch Vorlage des Fracht-
Miefes der Rechnung , eines Zeugnisses der Landwirt-
»aftskammer oder ähnlicher Beweismittel zu erbringen.
M Zu 8 8. Streitigkeiten, die sich aus der Anwendung
Wer' 88 i bis 5 ergeben , hat der Landrat (in Stadtkreisen
Mr Eemeindevorstand ) zu entscheiden . Auf Beschwerde
Mntscheidet der Regierungspräsident , in Berlin der Ober-
rdchsident endgültig.

\ Zu 8 7 . Z u d e n im 8 7 verbotenen H a n d-
Wu n g e n g e hört auch dieVtrsütterungderrßlbezeichnet en Vorräte.Die Ortsbehörden haben dies öffentlich bekannt zu
Machen ^ die Ortspolizeibchörden haben für eine strenge
^Überwachung der Verbote zu sorgen . Die Gerichte werden

m  eine schnelle Erledigung der erstatteten Strafanzeigen

2. Durchführung der Anzeigepflicht.

Zu 8 8. Die Vordrucke für die Anzeigen gehen den
emeindevorständen der Stadtkreise und den Landräten,

'' efen zur sofortigen Verteilung an die Ortsbehörden un¬
mittelbar zu ; sie bedürfen keiner Erläuterung . Die Orts-

"rden Haben öffentlich bekannt zu machen , daß alle
Eintragungen in den Vordrucken nur in Zentnern er-
ilgen dürfen . Im Eigentum der Kriegs -̂Getreide -Ge-
lffchaft stehen lediglich solche Vorräte , die bereits vor
m 1. Februar 1916 von einem Vertreter der Kriegs-

etreide -Gesellfchaft abgenommen  sind . Vorräte , die
och nicht abgenommen sind , hat der Besitzer anzuzeigen.

Zu § 9. Die Anzeigen sind bis zum 5. Februar 1915
,m Gemeinde -(Guts -)vorstande zu erstatten . Der Ge-
em.eindevorstand kann , falls die Seelenzahl oder die zer-

reute Lage des Ortes dies erforderlich macht , Meldebe-
rke und für diese besondere Meldestellen einrichten . Er
nn auch, wie bei der Vornahme von Zählungen , die An-
igeformulare austraaen und abholen lasten und die
"hier mit der llnteristützung der Anzeigepflichtigen bei der

Ausfüllung der Vordrucke beauftragen.
Wer keinen Vordruck erhalten hat , hat dies dem Ge¬

eint evorstande oder der Meldestelle anznzeigen . Von
!en Lehrern und allen Beamten , deren Befreiung vom

tr » + ir » Tt ''k rr ' t -vS

ß sie sich dem Gemeindevorstande zur Durchführung
Dieser vaterländischen Ausgabe zur Verfügung stellen.

Die Formulare für die Zusammenstellung und Ausrech¬
nung der Anzeigen werden den Eemeindevorständen der
ckädtkreise und den Landräten zur Verteilung iiber-
ndt.
Als Bezirks - . Orts - und Kreislisten dürfen nur diese

wrmulare verwandt werden.
Sind Meldebezirke gebildet und erfolgt die Einfamm-

ng der Anzeigen durch Zähler , so haben diese in eine
besondere Liste für jeden Zahlbezirk das Ergebnis der¬
artigen Anzeigen einzutragen , welche Vorräte von meyr
ls zwei Zentnern betreffen und die Anzeigen , nach der
Reihenfolge in dieser Liste geordnet , mit der aufgerechne-
n Bezirksliste am 6. Februar an den Eemeindevorstand

der die Meldestelle abzuliesern . Die Anzeigen über Bor¬
gte von weniger als zwei Zentnern find ebenfalls an den

Zomeindevorstand oder nach besten Bestimmung an die
Meldestelle abzuliefern und von diesem sorgfältig aufzn-
ewahren . Der Gemeindevorstand hat die Angaben der
nzeigepslichtioen auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu

,rüfen . Sind keine Zählbezirke gebildet , so hat er die An¬
eigen , welche Vorräte von mehr als zwei Zentnern be¬

treffen , in eine Ortsliste einzutragen , diese auszurechnen
^ind bis spätestens zum 10. Februar dem Landrat einzu¬

reichen . Sind Zählbegirke gebildet , so hat er die End¬
summe der Bezirlslisten zu einer Ortsliste zusammenzu¬
stellen , auszurechnen und diese dem Landrat einzureichen.
Eine Abschrift der Ortsliste und die gesamten Anzeige¬
formulare verbleiben bei dem Eemeindevorstande . In
die Bezirks - und Ortslisten sind nur solche Angaben aus-
zunehmen , für welche in diesen eine besondere Spalte vor¬
gesehen ist . Ueber die Aufarbeitung der Angaben über
das Saatgut auf Seite 2 des Angeigevordruckcs ergeht be¬
sondere Anweisung . Den E em eindev orst än den wird
empfohlen , eine Arffrechnung dieser Angaben in unmittel¬
barem Anschluß an die Feststellung der Ortslisten vorzu¬
nehmen . Der Landrat hat/die Angaben der Ortslisten in
eine Kreisliste zu übertragen , diese zu einer Schluß-
summe auszurechnen , das Ergebnis rechnerisch festzustellen,
die Liste daraufhin zu bescheinigen , daß in ihr sämtliche
Gemeinden des Kreises enthalten sind , und sie bis zum
15. Februar an das Königlich Preußische Statistische
Landesamt in Berlin 81V. 68, Lindenstraße 28 , abzusenden.
Die Stadtkreise haben ihre Kreislisten in gleicher Weise
auszurechnen und ebenfalls spätestens bis zum 15 Februar
an das Statistische Landesamt abzusenden . Das König¬
liche Statistische Landesamt wird mit der Ausrechnung der
Kreislisten beauftragt und hat das im 8 9 der Verordnung
erforderte Verwichnis bis zum 20 . Februar an die Zentral«
verteilungsstelle eingureichen.

Zn 8 kV. Zur Anzeige der verbackenen Vorräte sind
auch die mit Hotels -, East - und Schankwirtschaften und
sonstigen Gewerbebetrieben verbundenen Bäckereien ver¬
pflichtet.

Zu 8 11- Die Anzeigen sind am 1., 10 . und 20 . jeden
Monats erstmalig am 10. Februar an den Gemeindevor¬
st and oder die von ihm bestimmte Meldestelle zu erstatten.
Der Eemeindevorstand kann ein Anzeigeformular vor¬
schreiben.

Zu 8 12. Zar Vornahme der Nachprüfung hat der Ee¬
meindevorstand Sachverständige zu bestellen . Ehrenamt-
lichd Berufung nach Anhörung der Innungen wird emp¬
fohlen.

Zu 8 13. Strenge Ueberwachung der Vorschrift wird
den Ortspolizeibehörden zur besonderen Pflicht gemacht.
Zu diesem Zwecke hat ihnen der Eemeindevorstand die
Anzeigen zugänglich zu machen . Auf die Bemerkung zu
8 7 wird verwiesen . Unabhängig von der Be¬
strafung tritt gemäß 8 16 die Fortnahme
der bei der Anzeige nicht angegebenen
Vorräte zu Gunsten des Kommunalver-
Landes ein , ohne Entschädigung für den
bisherigen Eine  n t ü m e r.

Die Gemeindevorstände haben diese Bestimmuna beson¬
ders bekannt zu machen mit dem Hinweise , daß ein An¬
zeigepflichtiger, , der am 1. Dezember 1914 Vorräte ver¬
schwiegen hat , straffrei bleibt , wenn er sie jetzt richtig
angiebt.

3. Enteignung.
Zu 8 14. Die Anordnung , welche den Eigentumsüber¬

gang bewirkt , erläßt der Landrat , in Stadtkreisen der Ee¬
meindevorstand , und zwar , soweit es sich um Getreide
handelt , auf Antrag der Kriegs -Eetreids -Gesellschaft.
Wegen der Aussonderung der für die Ernährung und
Frühjahrsbestellung für die Unternehmer landwirtschaft¬
licher Betriebe erforderlichen Vorräte wird aus die Aus-
führungsvorfchrift zu '8 4ü verwiesen . Bei Aussonde¬
rung des Saatgutes ist die etwa bevorstehende Vermehrung
der Anbaufläche durch Einschränkung des Zuckerrüben¬
baues im Einzelfalle zu berücksichtigen.

Zu 8 15. Die Kriegs -Eetreide -Eesellschaft wird den
Landräten neue Vordrucke für die Enteignung der Vor¬
räte einzelner Besitzer und ganzer Bezirke übersenden.

Zu 8 16. Wegen des Uebernahmepreises wird auf die
Artikel 12 bis 14 der AusfAhrungsanweisung vom 23 De¬
zember 1914 verwiesen . Als Marktort im Sinne des letz¬
ten Absatzes im 8 16 ist der Ort zu verstehen , desten Preis¬
feststellung bisher die Grundlage für die Preisbildung ge¬
wesen ist.



Zu § 17. Auch nach der Anordnung, welche den Eigen¬
tums-Übergang ausspricht (vergl. 8 14), ist oer Besitzer zur
Verwahrung und Pflege der Borräte verpflichtet und da¬
für haftbar (vergl. 8 4 Abf. 1 und § 19a).

4. Sondervorjchriftenfür unausgedrojchenes Getreide.
Zu 8 23. ^Zuständige Behörde im Sinne des 8 23 ist

der Land rat , in Stadtkreisen der Gemeindevorstand. Auf
Artikel 9 der Ausführungsanweifung vom 23. Dezember
1914 wird verwiesen.

5. Verhältnis der Kriegs-Getveide-Gefellfchaftm. b. H.
zu den Kommunalverbänden.

Zu 8 26. a, Stadt- und Landkreise, welche die Ver¬
sorgung ihrer Gemeinden mit Brotgetreide in eigene Ver¬
waltung übernehmen wollen, haben sich wegen der Be¬
zahlung oder Kreditierung der ihnen zu übereignenden
Kornvorräte mit der Kriegs-Eetreide-Gesellschaft in Ver¬
bindung zu setzen. Für ländliche Kreise bietet diese Rege¬
lung die Möglichkeit, den Brotkornbedarf auch desjenigen
Teiles der Bevölkerung, welchem keine eigenen Eetreide-
vorräte belassen sind, innerhalb des Kreises ausmahlsn zu
lassen und den Vertrieb der hierbei gewonnenen Kleie in¬
nerhalb des Kreises zu regeln.

b. Uerberjteigen die für einen Kommunalverband be¬
schlagnahmten Mehl'vorräte seinen Bedarfsanteil , so em¬
pfiehlt es sich, ihre Veräußerung durch den Besitzer an
einen anderen Kommunalverband gemäß 8 4 Abs. 3 zu
veranlassen. Die Kriegs-Getreide-Gesellschaft wird bei
der Vermittelung solcher Verkäufe behilflich sei/ . Die
Hebern ahme durch die Kriegs-Eetreide-Edsellichafl kann
nur bei Mehl erfolgen, welches lombardfähig gelagert ist.

6. Mahlpflicht und Regelung des Mahlverkehrs.
Zu 8 27. Soweit der Mahllon vertraglich vereinbart

ist, kommt eine Festsetzung durch die Behörde nicht in
Frage.

Zu 8 28. Die Vorschrift des 8 23 bezieht sich nicht auf
die nach der Verordnung zulässige Vermahlung der nach
88 4 und 14 den Landwirten belassenen Vorräte.

Zu 8 29. Die Fürsorge für eine dem Bedürfe der Vieh¬
haltung entsprechende Verteilung der Kleie bleibt beson¬
derer Anordnung Vorbehalten, deren Erlaß nach Feststell¬
ung der Vorräte zu erwarten ist.

7. Verbrauchsregelung.
Zu 8 31. Die Reichsverteilungsstelle hat ihren Sitz in

Berlin W. 10, Lützowufer Nr. 8. Vorsitzender ist der Prä¬
sident des Kaiserlichen Statistischen Amtes, Delbrück.

Zu 8 36. a. Sowohl für Roggen- wie für Meizenbrot
kann eine bestimmte Form und ein bestimmtes Gewicht
(Einheitsbrot ) vorgeschrieben werden.

b. Das Backen von Kuchen kann sowohl auf bestimmte
Mengen und Arten wie auf bestimmte Tage beschränkt
werden.

c.  Die Bestimmung ermöglicht eine weitergehende Be¬
rücksichtigung der kleinen Mühlen und eine größere Kleie¬
produktion, bewirkt aber eine entsprechende Verringerung
des Brotkornvorrates.

d. Der Kommunalverband und die von ihm mit der
Unterverteilung der Mehlvorräte betrauten Gemeinden
sind dafür verantwortlich, daß eine gleichmäßige Befriedig¬
ung des Bedarfs an Brot für alle Kreise der Bevölkerung

klärten Menge auf eine bestimmte Zeit verabfolgt we
darf.

Zu8 37. Erweisen sich die Anordnungen eines Ko
gesichert wird. Die Form, in der dies geschieht, bleibt i
überlasten. Im allgemeinen darf erwartet werden, daß
dies Ziel ohne weitergehende Beschränkungen des
kehrs wird erreichen lasten. Sollte dies an einzelnen
ten nicht der Fall fein, so muß von der im 8 36d
benen Ermächtigung Gebrauch gemacht werden. Es
z. B . vorgeschrieben werden, daß Brot nur gegen Vor
ung eines von der Polizeibehörde auszüstellenden
weises (Brotkarte) in der auf dieser Karte für zulästig
reichend, so kann der Regierungspräsident, in Berlin
Oberpräsident eine andere Regelung vorschreiben.

Zu 8 38. Der Ausschuß wird vom Kreisausschuß
Stadtkreisen vom Gemeindevo rsta nde gewählt. S
der Kommistion Entscheidungen, insbesondere die B
nis selbständiger Anordnung übertragen werden soll,
dürfen die hierauf bezüglichen Beschlüße des Kreis
schustos oder Gemeindevorstandesder Genehmigung
Kommunalaufsichtsbehörde. Zn großen Gemeinden kön
Unterkommistionen gebildet werden.

Zu 8 42. Anordnungen im Sinne der 88 34 bis
werden in den Landkreisen vom Kreisausschuß, in den
meinden vom Gemeindevorstand erlösten. Sie bedn
der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.

8. Ausländisches Getreide und Mehl.
9. Ausführungsbestimmungen.

Zu 8 46. Diese Ausführungsanweisung tritt mit
Tage ihrer Verkündung in Kraft.

10. Uebergangsvorschriften.
Zu 8 49. Das Verkaufs-Verbot für Mehl in der Zeit

Beginn des 26. Zanuar bis zum 31. Januar 1915 soll
unwirtschaftlichen und unvernünftigen Aufstapelung
Mehlvorräten in den privaten Haushaltungen vovbest
Die Polizeibehörden haben feine Durchführung der i
bereits erteilten Weisung gemäß durchzuführen und
genfalls von der ihnen im 8 47 der Verordnung ertei
Ermächtigung unnachsichtlich Gebrauch zu machen.

11. Zwangsbefugni».
Zu8 52. Die Schließung der Geschäfte kann von

Ortspolizeibehörde angeordnet werden. Diese Befu
ist nicht auf die im 8 45 genannten Tage beschränkt,
besteht vielmehr gegenüber unzuverlästigen Geschir
habern für die ganze Geltungsdauer der Verordnung

Berlin,  den 25. Zanuar 1915.

Der Minister für Handel und Gewerbe.
S qdo w.

Der Minister für Landwirtschafft, Domänen und Fo
Freiherr von Schorlemer.

Der Finanzminister.
L e n tz e.

Der Minister des Innern.
von Loebell.
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Mzzie und Dolly
Humoreske von R. Ortmann.

(Fortjetzunft.) <s!a» dru« »erboten.,

I Fräulein Mizzie hatte offenbar nicht das mindeste Interesse
durch eine theatralische Szene zum Gegenstand allgemeiner

Imorklamkeit zu werden. Von ihrer ersten .Bestürzung hatte >>e
tt .br rasch erholt, und statt jetzt den Versuch einer Rechtfertigung
»machen oder reumütig um Verzeihung zu bitten, sagte sie tn

schnippischsten Ton : „Es wäre auch schade um das Reisegeld
sen, verehrter Herr Delbro ! Im übrigen ivünsche ich offnen
Verrichtung — empfehle mich!" . . ..
Heinz folgte ihr nicht, als sie sich kurz umdrehte und m den
sthenstrom tauchte. 4Er fühlte ja, daß es da für ihn nichts mehr

-offen und nichts mehr zu retten gab. Sein Schicksal war be-
ssen und besiegelt. Er war das Opfer einer herzlosen Kokette
eines schurkischen Verräters geworden, und so viel Stolz halte

rijtct)doch bei all seiner Verliebtheitht obendrein zu einem Gegenstand
«hen lassen ivollte. Blind und
ib für alles , was um ihn her
chah, schritt er wie ein Nacht-
ndler durch die Straßen , die ihn

Mj vor einer Stunde so lieb und
in raut angemutet hatten,
vj Als er sich dann plötzlich vor
m ein Hotel sah, erfaßte ihn eine
i naßlose Angst vor der Einsam-
!. des Zimmers, daß er zum ersten
® ein seinem Leben den Entschluß
** >, sein ungeheures Leid im Wein

ertränken. Er trat in das erste
:e Restaurant, das er an seinem
tze fand, und als er es etliche
w den später wankenden Schrittes

eß, war die Reisebarschaft, die
er Großmut des Herrn Rudolf
gers verdankte, um ein ganz

Übliches zusammengeschmolzen.
UDer große Schmerz war aberh immer in seiner Seele, undhimmer stand es mitunumstöß-
ier Gewißheit in ihm fest, daß
kür ihn jetzt keinen anderen Aus-
; mehr gab als den Weg in das
ffle Land, aus dess' Bezirk kein
»derer wiederkehrt.

st» - — — _ — -

»Als Heinz Delbrück aus tiefem,
schwerem Schlummer erwachte,
Jen die Zeiger seiner Taschenuhr
»die sechste Abendstunde. Das
»ff, auf dem er seinem Glücke
te entgegenfahren wollen , war
> schon längst unterwegs . Aber
»war ihm vollkommen gleich-
ßig, denn er hatte jetzt in Amerika
»sowenig zu suchen als in irgend
em anderen Teil der Erde . Ein
ir Minuten lang überlegte er, ob
«s nicht vielleicht seiner tödlich
eidigten Ehre schuldig sei, zunächst
fen teuflischen Mengers vor die
>tole zu fordern und die erlittene
Mach mit seinem Blute abzu-
schen. Dann aber wurde ihm das

noch bewahrt , daß^er sich
ihres mitleidlosen Spottes

Denffcher Beobnchtnngsposten in Westflandern. (S . 16)

Nachdenken zu anstrengend und schmerzhaft, da- es in seinem Kopfe
klopfte und hämmerte, wie wenn da ein umfangreiches Pochwerk
im vollen Betriebe sei. Er fühlte sich überhaupt so krank, daß er
überzeugt mar, für seine Flucht aus diesem traurigen Erdendasein
gar keiner künstlichen Nachhilse zu bedürfen, und mit einem letzten
wehmütigen Gedanken an die arme, edle, reine Dolly drehte er sich
wieder auf die Seite , um in mannhafter Fassung zu sterben.

Weil aber ein tüchtiger Katzenjammer keine tödliche Krankheit
ist, mußte sich auch der unglückliche Heinz wohl oder übel damit
abfinden , daß er nach abermaligem vierzehnstündigen Schlummer
bei leidlichem körperlichen Wohlbefinden wiederum zum Leben er¬
wachte. Auch seine Gemütsverfassung war bei weitem nicht mehr
so düster und trostlos wie an dem fürchterlichen gestrigen Abend.
Und wenn er auch die schmeichlerische Vorstellung , daß sich doch
vielleicht noch ein Versuch, weiterzuleben, wagen ließe, gleich wieder
mit heroischer Entrüstung von sich wies , so kam er doch während
des Frühstücks darüber mit sich ins reine , daß es jedenfalls nicht
unbedingt nötig sei, die Ausführung des unheimlichen Vorhabens
zu überstürzen. Es hatte vielmehr etwas eigentümlich Locken¬

des, sich diese schnöde Welt noch
vierundzwanzig oder achtundvierzig
Stunden lang mit den Augen eines
Menschen anzusehen, der für seine
eigene Person mit allen Hoffnungen
und Befürchtungen abgeschlossen hat,
und der darum mit einem Gefühl
mitleidiger Überlegenheit auf die
Kämpfe, Leiden und Sorgen deranderen blicken kann.

Während des Ankleidens war
er im Zweifel, ob er die Maske noch
länger beibehalten oder sich in seine
ursprüngliche und ureigene Gestalt
zurückverwandelnsolle. ' Am liebsten
hätte er sich wohl für das letztere
entschieden- aber er mußte sich sagen,
daß allerlei schwerwiegende Gründe
dagegen sprachen, so lange wenig- ,
stens, als er sich noch in Hamburg
aufhielt. Hier im Hotel kannte man
ihn nur unter dem Namen und der
äußeren Erscheinung des Herrn Ru¬
dolf Mengers , und man würde ihn
ohne Zweifel sofort als einen
Schwindler der Polizei übergeben
haben, wenn er sich plötzlich in ganz
veränderter Gestalt gezeigt hätte.
Außerdem war es ja keineswegs
unmöglich, daß er zufällig noch ein¬
mal seinem früheren Schneider be¬
gegnete.

So war denn das Ergebnis
der Überlegung, daß er wieder das
Schnurrbärtchen anklebte und sich
die charakteristischen Züge des Pro¬
kuristen anschminkte. Dann machte
er einen mehrstündigen Spaziergang,
der nach seiner Überzeugung haupt¬
sächlich dem Zwecke dienen sollte, ein
geeignetes Plätzchen für die Aus¬
führung des letzten, entscheidenden
Schrittes avszuwählen . Weil es
aber merkwürdig schwer war, eines
zu finden, das allen berechtigten An¬
forderungen vollkommen entsprochen
hätte , so blieb ihm nichts anderes
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Gefangene Serben . '(© . 16)

übrig , als die For¬
schungsreise am Nach¬
mittag zu wiederholen.

-zBei der Heimkehr
hatte er sich dann ziem¬
lich endgültig für einen
Sprung in die Außen¬
alster entschieden , da,
wo sie am breitesten und
nach seiner Schätzung
auch am tiefsten war.
Aber einen solchen letz¬
ten Schritt konnte man
natürlich nicht tun , ohne
zuvor die pflichtschuldi¬
gen Abschiedsbriefe ge¬
schrieben zu haben . Die
Menschheit im allge¬
meinen zwar mochte
über den verblichenen
Dichter denken, wie sie Deutsche Fcldbärlcrei . iS . 16)

Halb cingegrabenes russisches Feldlager . (2 . 16)

wollte . Cäsar Ras
aber und namentli^
ne Tochter sollten'!
Toten ein freundlich
Gedenken bewahre,
sie es vermutlich i
für den Lebenden ha

Zumal an Frä,
Dollys nachträgL
Verzeihung war I
unendlich viel gel»
Jetzt , wo er die mf
Natur dieser herzll
falschen und meineia
Mizzie erkannt , ersl
ihm das Bild ss
anmutigen Bäs
wie von einem I
mer der Verklärung
woben , und alle 1
wehmütigen Ged^

Eisbrecherarbeiten unserer Pioniere aus der Angerapp in Ostpreußen . iS . 16)
Phot . Hofphotosiraph Kiihlewindt, zz. östlicher Knegschauplatz.
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. . . . .. sich nur noch mit ihr . Er verbrachte die halbe
' .' nd einen ivesentlichen Teil des nächsten Vormittags
»Abfassung einer zweifachen Generalbeichte , die in der
tassunq für seinen Oheim und in der anderen für Fräu-
rjJL bestimmt war , und die in ihrer reuevollen Auf-
sjt auch ein Herz von Stein hätte rühren müssen.
\ der Gewißheit, das; sie ihren Empfängern nicht vor
«wenden Morgen zugestellt werden ivürden , steckte er
»riese in den Kasten und kehrte in das Hotel zurück,

» das Mittagessen , das seine Henkersmahlzeit darstellte,
Iw voraufgegangenen Tagen aus das Ziinmer bringen
I . Dann beglich er seine Rechnung und schloß sich
l Erklärung ein , daß er bis zum Abend nicht mehr ge-
[ werden wünsche. Er ivollte ja mit der Ausführung

»Vorhabens bis zum Eintritt der Dunkelheit warten,
I dann seiner Meinung nach weniger Gefahr lief, von
»nschten Augenzeugen beobachtet und am Ende gar
leinen Willen wieder herausgefischt zu werden.
" Mg schon an zu dämmern , als plötzlich recht ungestüm

Tür geklopft wurde.
ist da ?" fragte er . „ Ich bin für niemand zu sprechen."

aber gab eine tiefe Männerstimme Antwort:

■V . ■ "

zum Panzerfahrzeug verwandelter englischer Automobilomnibus . <© . 16)

Eine angetriebcne englische Termine . )S . 16)
Phot . Vereenigde Folobureaux , Amsterdam.

einem einzelnen Beamten , sondern gleich vier mar¬
tialischen Gestalten gegenübersah , denen sich zum
Überfluß auch noch der Hotelwirt , ein Kellner und
zwei neugierige Stubenmädchen zugesellt hatten.

„Sie heißen Rudolf Mengers ?"
„Ja — oder vielmehr nein ! Aber wenn ich es

wäre , was würden Sie alsdann von mir wünschen ?"
„Wir wünschen , daß Sie uns begleiten , ohne

sich lange zu sträuben . Hier ist der Befehl , aus
Grund dessen ich Sie verhafte ."

„Mich ? Um des Himmels willen , warum denn ?"
„Das wissen Sie ohne Zweifel ebensogut oder

noch besser als ich. Sie sind nach fortgesetzten Unter¬
schlagungen flüchtig geworden , und Sie hatten ver¬
mutlich nicht damit gerechnet , daß die Veruntreuungen
schon so bald nach Ihrer Abreise ans Licht kommen
würden . — Meinke , legen Sie dem Manne Hand¬
schellen an ! — Seine Effekten werden natürlich be¬
schlagnahmt , und das Zimmer wird bis auf weiteres
unter Siegel gelegt ."

„Aber ich bin ja gar nicht der , für den Sie mich
halten . Ich bin ja der Schauspieler Heinz Delbrück,
und ich habe nie in meinem Leben einen Pfennig
unterschlagen ."

Er wollte seinen aufgeklebten Schnurrbart her-

liamen des
^ ersuche
sofort zu

jgdi würde
«ötigtsein,
■ Eintritt
jewalt zu
jen."
»er ist denn

die Krimi-
|ei ! Ma-
lie , bitte,
fiteren Um-

k Mensch,
reits mit
ben abge-
>hat,pflegt
leichgültig
ien, wenn
ünalpoli-
seine Tür

:d Heinz
!s Knie
merklich,
hinging,

I öffnen.
Bestürzung
«och, als er
ht, wie er
ortet hatte,
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uuterreißeu , aber die Fessel», die man ihm bereits angelegt hatte,
machten es ihm unmöglich, und man schien durchaus nicht' geneigt,
sich auf lange Verhandlungen einzulassen.

„Machen Sie doch nicht solche Geschichten, Mengers !" herrschte
der Beamte ihn an. „Wo haben Sie die Gelder ?"

„Ich besitze nur noch etwa zweihundert Mark von den sechs¬
hundert , die ich hatte. Die trage ich hier in der Tasche."

Der Kommissar lachte laut auf. „Suchen Sie sich einen Dum¬
men, der Ihnen das glaubt!
Na , meine Sache ist es ja
nicht, Sie zum 'Reden zu
bringen. — Meinke, Sie
haften mir für die richtige
Ablieferung des Arrestan¬
ten ! Ich werde unterdessen
hier einmal suchen."

„Ich soll also wirklich
auf die Polizei ? Das wäre
eine Schmach, die ich nicht
überleben könnte. So glau¬
ben Sie mir doch, daß ich
nicht der von Ihnen Ge¬
suchte bin. Es gibt hier
in Hamburg Leute genug,
die es mir gewiß bezeugen
könnten."

„Wen denn zum Bei¬
spiel?"

In seiner grenzenlosen
Aufregung undAngstplatzte
Heinz ohne alle Überlegung
heraus : „Meinen Oheim,
den Großkaufmann Cäsar
Rasmuß an der Espla¬
nade."

„Na , den könnte man
ja benachrichtigen. An
Ihrer Verhaftung und Ab¬
führung aber wird dadurch
selbstverständlich nichts ge¬
ändert . Und nun vorwärts!
Die Droschke, in der Sie zur Polizei transportiert werden sollen,
hält vor der Tür ." (Fortsetzung folgt.)

kinlaäung.

llacbbars bans : Ich soll euch einladcn, Jrilz und Lieschen— Mama bat eben
in der Küche eine Schüssel mit Sirup fallen lassen— den dürfen wir aufleckenI

Mannigfaltiges . . .. .. .
Unsere Bilder . — Die Feuerleitung einer Truppe , besonders der Artillerie,

hängt in hohem Grade von der mehr oder weniger guten Beobachtung der
Stellungen , Truppenbewegungen und sonstiger Maßnahmen des Feindes ab.
Darum pflegen besondere Beobachtungsposten ausgestellt zu werden , die von
einem erhöhten Standpunkte aus , möglichst einem solchen, der den Beobachter
den Blicken des Feindes wenig aussetzt, einen weiten Rundblick Über das Ge¬
lände gewähren . Unser Bild zeigt einen deutschen Beobachtungsposten
in Westflandern , der seinem Zwecke einen hochgetürmten Strohfeimen
dienstbar gemacht hat . — Die Serben haben ungemein schwere Verluste an
Toten und Verwundeten gehabt, desgleichen an Kriegsmaterial . Auch die Zahl
der serbischen Gefangenen,  die in Österreich -Ungarn untergebracht sind,
ist sehr hoch. Doch mit dem Mute der Verzweiflung kämpfen sie weiter und
gehen sogar zeitweilig noch zur Offensive Über. — Wenn die Russen  auch
nicht in dem Maße den „Maulwurfskrieg " bevorzugen wie ihre westlichen
Bundesgenoffen , so sind sie doch in der Kunst des Sicheingrabens wohl be¬
wandert . Sie pflegen sogar , teils zum Zwecke schwerer Erkennbarkeit , teils
um im völlig ebenen Gelände einen gewissen Schutz gegen Witterungsunbilden,
insbesondere Schneestürme , zu haben , ihre Feldlager halb  in den Erd¬
boden einzugraben. — Die Brotversorgung der Truppen im Felde ge¬
schieht in der Hauptsache durch die Feldbäckereien. Diese stehen bei den Sol¬
daten fast noch in höherer Gunst als die berühmten Gulaschkanonen , die
fahrbaren Feldküchen, denn frisches Brot wird von allen Nahrungsmitteln
am meisten begehrt . Die deutsche Feldbäckerei  verfügt jetzt auch über
fahrbare eiserne , mit Chamottesteinen ausgekleidete Backöfen, die ihr eine
leichtere Beweglichkeit verleihen . — Unlängst sollten unsere Pioniere  eine
Pontonbrücke über den Fluß Angerapp in Ostpreußen schlagen. Die Arbeit
wurde dadurch ungemein erschwert, daß infolge der starken Kälte sich eine
Eisdecke bildete . Es mußten deshalb zuerst schwierige Eisbrecherarbeiten
ausgeführt werden , ehe mit der Brückenlegung begonnen werden konnte. In
erstaunlich kurzer Zeit hatten die wackeren Pioniere jedoch ihre Aufgabe er¬
ledigt und zugleich in umsichtiger Weise für den Schutz der Brücke gegen Eis¬
pressung Sorge getragen . — Kürzlich wurde an der belgischen Küste eine
englische Seemine  angetrieben , die sich wahrscheinlich infolge hohen See¬
gangs von ihrer Verankerung losgerissen hatte . Es wurde sofort , bis ihr
sachgemäße Behandlung zuteil werden konnte, bei ihr ein deutscher Doppel¬
posten aufgestellt , um sie nicht in unkundige Hände geraten zu lassen. —
Kraftwagen jeglicher Art und Größe finden im gegenwärtigen Kriege die viel¬
seitigste Verwendung . Unter ihnen leisten wegen ihres Fassungsvermögens
und ihrer entsprechend großen Motorkrast Automobilomnibusse besonders gute
Drenste . Unser Bild zeigt einen zu einem  kriegstüchtigen Panzerfahrzeug

umgewandelten englische » Automobilomnibus,  den wir
ländern abgenommen haben . — Die russisch - türkische Grenze  verl
weg durch rauhes Gebirgsland . Es ist das Hochland von Armenien i
lang bekanntlich unter die drei Staaten Rußland , Türkei und Persien
ist. Keine Eisenbahn Überschreitet die Grenze, nur selten eine größer^
meist vermitteln schwierige, leicht zu verteidigende Gebirgspfade
kehr von einem Gebiet ins andere.

Das älteste Schiff der Welt ist in dem kleinen Fischerort Raa im
Schweden zu Hause. Es ist die von dem Kapitän Dyberg geführte S

„Emanuel ". Die Schf
zeigen nämlich, daß d'
schiff das höchst ach
Alter von hundertse,
zig Jahren erreicht fy

Während der la
in der das Schiff bü
durchpflügte, ist es
verschiedensten Flagge:
So hat der Danebr
Jahre lang von seine,
weht ; in dieser Zeit
Bornholm beheimat^
zwanzig Jahren fährt'
schwedischer Flagge,
lich wurde der foli,'
„Emanuel " als Seer
verwandt.

Bielweiberei in
fand . — Wohl nur
dürste es bekannt sei' '
auch einmal bei uns b1
fand ein Gesetz gegebe
die Vielweiberei geftat
nach dem Westfälischer
als das Land durch
stark entvölkert war,
dem Fränkischen Kr'
Nürnberg am 14.
1650 ein Beschluß g
wörtlich lautete : „Es sh
jeder Mannßperson z,
der zu Heyratten erl
Dabey doch alle t
Mannßperson ernstst
auch auf den Kanze

. „ „ . ermanth werden sol
dergestalten hierinnen zu verhalten und vorzusehen, daß er sich völli
bürender Vorsorg befleißt, damit Er als ein Ehrlicher Mann , der zwe
zu nemmen getraut , beede Ehefrauen nicht allein nothwendiq versorg
auch unter Ihnen allen Unwillen verhütte !"

Wie lange dieser Beschluß gesetzliche Kraft hatte , ist leider nicht zu
Er scheint schon bald wieder aufgehoben worden zu sein. sW.

Grgänzungs-Nätler.
a) d) c)Rhein ? Stein

Zoll V Mann
Pfalz ? SchaftWal ? Baum
Kunst ? Bär
Schlacht ? Bach

Unter d sind einsilbig- Hauptwörter zu suchen, die sowohl mit den Wörtern
nnt denen unter c zusammengesetzte Wörter ergeben, und zwar mit ersteren als Na
lehteren als Borwort , zum Beispiel Geiz- Hals - Band. Dt - Anfangsbuchstabender
Wörter unter d nennen einen berühmten Komponisten.

Auflösung folgt in Nr . 5.

Scharade . (Dreisilbig.,
In Eins und Zwei hat mancher schon sich
Versucht; wie man sehen hier kann, auch ich.
Die Dritte im ersten Fall hat der Mann,
Im zweiten Fall gehet der Frau sie voran.
Des Ganzen hast oft wohl du freundlich gedacht,
Ward etwas von ihm ins Haus dir gebracht.

Auflösung folgt in Nr. ö.

Auflösungen von Nr . 3:
des Scherz - Rätsels : Grab, Krad, Graf , Gral , Gram , Gramm, Gran,

Grau , Graz ; des Homonyms:  Bremse.

AU» Rechte Vortrehatten.

iKebiji'rl unter Verantwortlichkeitvon Th . Freund in Stuttgart , gedruckt und berau
von der Union Deutsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart
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Oldenburger Schwein.
gebe,
estatt

;r» - örner,Barsinghnusen . (MitAbbildung .)
~x' 6 »Herzogtum Oldenburg wird viel

oeinezucht getrieben. Es besteht jedoch
tliches Zuchtzieh sondern es wird auf
Seile ein veredeltes Landschwein ge-

7 -lIid aus der anderen Seite das deutsche
erl« in. Ersteres ist, wie ich dies schon in

n Praktischen Schweinezucht"*) hervor
stlich habe, hervorgegangen aus einer
nzel des ursprünglichen Landschweines,
f°< ohrigen

°*ti tveines

Fördernd aus die Hebung der Schweinezucht
wirken verschiedene Zuchtgenossenschasten, so die
Ammerländische Schweinezuchtgenossen¬
schaft  e . V . zu Zwischenahn, die Jever-
ländische Schweine ; uchtgenossenschast
e. V. zu Krullwarfen bei Hohenkirchen und die
Oldenburg -Münsterländische Schweine¬
zuchtgenossenschaft  für das Amt Vechtae.B.
zu Schwege bei Dinklage. Diese drei züchten
ein Schwein im Typ des deutschen Edelschweines.
Sie hatten sich an der diesjährigen Ausstellung
der deutschen Landwirtschafts - Gesellschaft in

reichender Fruchtbarkeit bei bester Entwickelung
der wertvollsten Körperteile.
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gksat-
chtslinic; der Rüssel ist kräftig, mäßig
t-umuskelnfind starkentwickelhdie Ohren

®«B, auftechtstehend. Nacken und Hals
unb kräftig, Schulter und Rücken breit.

- Pfist tief, langgestreckt und gut gerundet,
breit,dieSchenkel vollfleischig.DieBeine

=5 imb kräftig, jedoch eher sein als grob,die
»und dicht. Farbe : weiß, öfters kleine
k Das Fleisch ist fest, dunkelrot und zur

« >gfeiner Fleischwaren sehr geeignet. Die
recht fruchtbar , frohwuchsig und besitzen
Gesundheit. Das Temperament istruhig.

Auflage. Verlag von I . Neumann in
Preis geheftet7 Mk., gebunden 8 Mk.

$fi )rnr<urgrr Kchwci«, Kau - cü ^ mmelländischen - chtagcs.

Hannover beteiligt. Ein veredeltes Landschwein
dagegen züchten die Genossenschaft zur
Züchtung des veredelten Land -
schweines in Butjadingen  zu Rotenburg,
die Oldeuburgische Münsterländische
Schweinczuchtgenossenschaft  zu Lön-
ningen, der Verband der Züchter des
veredelten Landschweines im Herzog¬
tum Oldenburg  zu Berne und namentlich
die Delmcnhorsler Schweinezucht¬
genossenschaft  zu Delmenhorst . Das Zucht¬
ziel dieser Züchterverernigungen ist die Züchtung
eines frühreifen, schnellwüchsigen, feinknochigen
Fleischschweines von weißer Farbe , feiner Haut,
verhältnismäßig großem Gewicht und hin¬

Melche Kedeutung hat das Wasser für die Waase,
und me ist riue« Mangel desselben bei»usrrrn

Obstbliltnren narsnbragru?
Bon Jos . H. Stein,  Niederbrechen.

jl^ te Frage von der Bedeutung des Wassers für
die Pflanzenwelt ist für jeden Pflanzenzüchter

von größter Wichtigkeit; denn die Hauptrolle bei
der Pflanzenernährung spielt das Wasser. Ohne
Wasser wäre überhaupt kein Leben auf der Erde

möglich, ob pflanzliches
- v - oder tierisches. Es hat

einen größeren Einfluß
auf dieEntwickelung des
Pflanzenorganismus,
als Luft, Licht und

Wärme. Den
Beweis hierfür
erbringen gewisse

; niedere Pflanzen
B» aus der Klasse
Si der Bakterien

oder Spaltpilze.
Es gibt nämlich
einige Arten der¬
selben, welche
bei Gegenwart
atmosphärischer
Lust ihre Ent¬
wickelung ein-
stellen, und erst
nach Abschluß
derselben ihre
Lebenstätigkeit
wieder entfalten.
Weiter findet
man in der
NaturBukterien,
welche sehr hohe
und solche, die

abnorm niedere Tempera-
turen auszuhalten vermögen,

ohne irgendwelchen Schaden zu nehmen. Alle diese
Pflanzenorganismen sind auch imstande, ohne Licht
ihre Lebenssunktionenauszuführen . Entzieht man
ihnen aber das Wasser, so ist ihre Existenz voll-
kommen in Frage gestellt; sie sterben sehr bald ab.

Der Pflanzenkörper benötigt das Wasser, um
überhaupt Lebensäußerungen ausführen zu können.
Alle feine Teile sind von ihm durchtränkt. Einzelne
Teile werden sogar noch unter einem Druck ge¬
halten, z. B . die Blätter , krautartigen Triebe und
Stengel . Hierdurch wird einem Erschlaffen dieser
Teile und somit einem Zubodenhängen derselben
vorgebeugt. Bei manchen Pflanzen beträgt der
Wassergehast oft 98 % ihres Gesamtgewichtes.

Als weitere Funktionen, welche das Wasser
bei der Pflanzenernährung hat, wären in der
Hauptsache noch folgende zu erwähnen:



l Die Lösung der im Boden in fester Form
vorhandenen Pflanzennährstoffe, um sie so
für die Pflanzenwurzeln aufnahmefähig zu
mache».

2. Die Transportierung der in den Pflanzen
körper aufgenommenen Nährstoffe in die
Blätter , um dort zn eigentlicher Pflnnzen-
substanz umgewandelt zu werden, und die
Weiterführung dieser neu gebildeten Produkte
an die Orte , wo sie die Pflanze benötigt.
Keine Düngung hätte Erfolg, wenn nicht

Wasser tm Boden vorhanden wäre, das die ge¬
gebenen Nährstoffe auch löste. Biele Pflanzen¬
züchter geben sich noch der Meinung hin, die
Pflanze könne die ihr dargebotenen Nährstoffe in
fester Form aus dem Erdboden aufnehmcn. Diese
Ansicht ist durchaus falsch; keine Pflanze besitzt
diese Fähigkeit. Die Nährstoffe muffen vielmehr
in derselben feinen Verteilung im Wasser vorhanden
sein, um in die Wurzeln eindringen (diffundieren)
zu können, wie Zucker oder Salz in ihren Lösungen.
Noch nicht einmal jede Lösung wird ausgenommen
sie muß eine ganz bestimmte Konzentration be-
sitzen. Im allgemeinen können nur 0,2 % ige
Nährlösungen in das Pflanzeninnere eindringen.
Übersteigt der Gehalt des Bodenwassers an ge¬
lösten Nährstoffen diese Grenzen, so ist es der
Pflanze nicht mehr möglich, die für ihr Leben
nötigen Stoffe dem Boden zu entnehmen. Es tritt in¬
folgedessen eine Unterernährung ein, die bei längerer
Dauer zum Eingehen der Pflanzen führen kann.

Wenn also, um 2 g Pflanzennährstoffe einem
Gewächse zuzuführen, 1 1 Waffer erforderlich ist,
mrd von demselben ausgenommen werden muß,
so kann man sich, den absoluten Wassergehalt des
Pflanzenkörpers mit berücksichtigt, eine Vor¬
stellung machen, welche großen Mengen dieses
Lebenselementes nötig sind, bis eine Pflanze zur
vollkommenen Ausbildung gelangt ist. Auch läßt
sich hieraus ersehen, daß zur Erzeugung einer be
stimmten Geivichtsmenge Pflanzenmasse ein be-
deutend größeres Gewicht Wasser erforderlich ist.

Die aus dem Boden entnommenen Nähr¬
stoffe müssen nun zu den grünen Blättern gebracht
werden, um hier mit der Luftkohlensäure, die durch
geeignete Öffnungen (Spaltöffnungen ) der Blätter
in diese eindringt, unter der Einwirkung des grünen
Pflanzenfarbstoffes (Chlorophyll) zu Stärke,
Zucker usw. verarbeitet zu werden. Diesen Trans¬
port besorgt ebenfalls das Wasser. (Die Bewegting
des Wassers in der Pflanze wird Transpiration
genannt.) Sind die Bodennährstoffe in die Blätter
gelangt, so hat das Wasser, soweit es nicht,
wie schon angeführt, zum Aufbau und zur Weiter-
führung der genannten Stoffe verwendet wurde,
seine Schuldigkeit getan. Es wird deshalb durch
die Spaltöffnungen in Form von Wasseraas an
die Außenwelt abgegeben.

Uni zu ersehen, welche enormen Wassermassen
durch die Transpiration abgegeben werden, sollen
emige Angaben Platz finden, die von Professor
vr . Krömer, Vorstand der Pflanzenphysiologischen
Versuchsstation in Geisenheim a. Rh. gemachtwurden.

Hiernach verdunsten an Wasser beispielsweise:
1Sonnenblume von Mannes¬

höhe an einem heißen und
hellen Sommertage . . . . l l Wasser

1 Obstbaum an einem heißen
Sommertage . 100 1

1Maispflanzc von der Aussaat
bis zur Ernte . ' . . 14 1

1 ha Hafer von der Aussaar
btS zur Ernte . 2277760 1

1 ha Gerste von der Aussaat
bis zur Ernte . 1236710 1

1 Morgen Kohlpflanzen in
4 Monaten . 2000000 1

1 Morgen Hopfen in 4 Mo¬
naten . 3—4000000 1 „

Alle diese Wassermassen müssen die Pflanzen
dem Erdboden abringen; aus der Luft findet, wie
oft angenommen wird, keine Wasseraufnahme statt.

Diesem großen Wasserverbrauche steht nun
auch die ebenso große Fähigkeit der Pflanzen, das
Bodenwasser aufzunehmen, gegenüber. Sie hat
ihren Grund in deren feinverzweigtem Wurzel¬
system. Man hat festgestellt, daß eine erwachsene
Roggenpflanze 65000 einzelne Wurzelfasern zu
bilden verniag.

Ferner wurde nachgewiesen, daß eine Tabak¬
pflanze unter sonst günstigen Bedingungen im-
stand« ist, aus einer Ackererde alles Wasser bis
auf 12 % zu entnehmen.

Wenn nun auch die Wasseraufnahmefähigkeit
der Pflanzen eine gut ausgebildete ist, so kommt
es doch häufig vor, daß der Feuchtigkeitsgehalteines
Bodens nicht ausreicht, das Wasser zu ersetzen,
was durch die Transpiration verbraucht wurde.

Diese Tatsache ist nun für jeden Pflanzen-
züchtcr, speziell Obstbaumzüchter, von größter
Wichtigkeit. Sehr oft wird das Zurückgehcn von
Obstanlagen auf Nahrungsmangel zurückgeführt,
obwohl in den meisten Fällen Wassermangel die
Ursache bildet.

Welche Maßnahnien sind nun zu ergreifen,
um diese, durch den Wassermangel im Boden
hervorgerufenenWachstumsstörungen zu beseitigen
oder doch zum wenigsten herabzumindern?

Am besten ist's , wie bei jedem übel, die
i “ fassen, d. h. im vorliegenden Falle

auf Böden, welche erfahrungsgemäß sehr unter
Trockenheit leiden, keine Obstbäume anzupflanzen.
Besonders zurückhaltend sei man mit der Anlage
von Obstpflanzungen auf stark nach Süden ge¬
neigten Flächen, und zwar am meisten mit solchen
Obstarten, die große Ansprüche an die Bodcn-
ftuchtigkeit stellen, wie z. B. Äpfel und Zwetschen.
Das auf derartigen Flächen niedergehende Wasser
wird durch deren schräge Lage schnell ins Tal
fortgefuhrt, und ferner hat die Sonne eine
intensivere Wirkung, wodurch das Erdreich sehr
schnell und stark austrockaet. Ist der Boden nun
tiefgründig so werden diese Lagen für die Obst¬
kultur insofern günstiger, als die Wurzeln dann
tiefere Bodenschichten aufsuchen können, um dort
die nötige Feuchtigkeit zu finden. In diesem Falle
werden die angeführten Nachteile der südlich ge¬
neigten Flächen gemildert, aber noch nicht gänzlich
aufgehoben; man hat noch immer mit einem
etwaigen Wassermangelzu rechnen.

Bet einer bestehenden Anlage, welche alljährlich
unter Trockenheit leidet, muß in erster Linie dafür
gesorgt werden, daß das Regen- bzw. Schnee¬
wasser den Bäumen zugefühlt wird. Zu diesem
Zwecke soll die Baumscheibe immer offen gehalten
werden, d. h. eine starke Oberflächenvernmstung
st durch eine entsprechende Bodenbearbeitung
obald wie möglich zu beseitigen. In Berglagen

zieht man noch nebenbei von der Baumscheibe
aus nach rechts und links schräg aufwärts eine
10—15 em tiefe Furche, in welcher sich das nieder¬
gehende Wasser sammeln und der Baumscheibe
resp. dem Baume zulaufen kann. Auch soll die
Baumscheibe möglichst groß angelegt werden.
Pflanzenwuchs darf unter keinen Umständen im
Sommer auf derselben zu finden sein, denn, wie
chon angedeutet, wird hierdurch dem Boden eine

Menge Feuchtigkeit entzogen, welche den Obst¬
bäumen verloren geht.

Auf die Offenhaltung der Baumscheibe ist
ganz besonders während des Sommers Wert zu
legen, denn hierdurch wird nicht allein dem Waffer
ein leichtes Eindringen in den Boden gestattet,
sondern auch die spätere Wasserverdunstung aus
dem Erdreiche wird hierdurch auf ein Mindestmaß
herabgesetzt. Hat deshalb ein starker Niederschlag
ne Oberfläche der Baumscheibe stark verkrustet.
0 muß baldmöglichst durch eine flache

Bodenbearbeitung die er — eine erhöhte Wasser-
Verdunstung herbeiführende - Zustand des
Bodens beseitigt werden. Auch das Belegen der
Baumscheibe mit lockeren Stoffen, wierSägemehl,
Lohnbfällen, Dünger usw., hält die Feuchtigkeit
im Boden zurück. Bei der Verwendung von
Dünger zu diesem Zweck hat man jedoch mit
einem Verlust an Pflanzennährstoffen zu rechnen,
indem ein großer Teil des im Stalldung ent¬
haltenen Stickstoffs in der Luft verfliegt.

Reicht der Wassergehaltdes Bodens auch nach
diesen Vorkehrungen nicht aus , um das Bedürfnis
der Bäume zu beftiedtgen, so ist die ganze Fläche,
auf welcher die Obstbäume stehen, einigemal um¬
zugraben oder umzupflügen, ohne jedoch irgend
welche Kulturpflanzen anzubauen. Hierdurch wird
die Bodenfeuchtigkeit in noch viel höherem Maßekonserviert

Wird durch diese Maßnahme der Wassermangel
noch nicht beseitigt, und ist unter den gegebenen
Verhältnissen die Herstellung einer rentablen Be¬
wässerungsanlage unmöglich, so bleibt nichts
anderes übrig, als die Pflanzung eingehen zu
lagen und den Boden mit solchen Kulturen nus-
zunützen, welche der Trockenheit besser widerstehen.

Bemerkt sei, daß unter den vorhandenen
Obstarten die Süßkirsche die meiste Trockenheit
ertragen kann. Beabsichtigt man deshalb auf
einem Boden, der infolge seines geringen Wasser-

geholtes für andere Obstarten «
dennoch eine Obstpflanzung anzulr
man zur Süßkirsche.

Das alte Sprichwort »Auf j
pflanz' einen Baum " bedarf einer K
muß lauten : „Auf jeden geeigneten
Nur dort, wo unter sonst günstigen
der Boden den Obstbäumen zusagt,
kulturen angelegt werden, denn ge"
die Grundlage fttr einen nutzbringe"
zu erblicken.

Kleinere Mitteilun
Behandlung der Stelnzalken.

schmerzlosenund trockenen Sleinga
besondere Behandlung nicht erford
die Hufe sehr spröde, so empfiehlt
einige Zeit in Sauerkraut einzus
Eiterung zu vermuten, so muß das
Rinnmesser sorgfältig ausgeschnitten
daß aller Eiter abfließen kann. Hj
man Kreolinbäder (1 g Kreolin auf
und füllt die Wunde mit l g Io
Tannin oder Stärkemehl und etwa
Verliert sich das Lahmen, so kann
Horn der Eckstrebewinkel Widersinn
worden ist, ein geschlossenes Eisen
der empfindlichenTeile auflegen.

Aornbrüche öeim Ztindvieh. D
der Hörner beim Rindvieh konimt
vor und kann zweierlei Gestalt
1. Der Hornzapfen ist nur auf der
abgebrochen, so daß das Horn noch
sitzt, oder 2. der Hornzapfen ist vo
gebrochen und hängt nur noch an 1
Bei der ersten Art des Bruches ist
des Zapfens in der folgenden W
Das Horn wird fest aufgedrückt, so d
enden in enge Berührung mtteinan
Vorhandene Splitter sind zu entfer
Bruchstelle muß desinfiziert werd
schneidet man auf der Stirn und de
Haare einige Zoll weit um das r
legt etwa daumenbreite, mit warmem!
bestrichene Leinwandstreifen rings U"
stelle so herum, daß diese Bandagen
geschorenen Hautstellen beginnen, üb'
hinweggehen und oberhalb begfelBe1
enden. Ist der Hornzapfen vollständig
so ist ein Anheilen ausgeschlossen. O
aufsitzende Horn nruß vielmehr mit
oder der Säge abgeiöst und der Kn
durch Entfernen der Splitter geebnet
die Blutung zum Stillstände gebra
wird die Haut über dem Stumpf
gezogen, mit Jodoform bestäubt u
Leinwandbandage bedeckt.

Wie soll ich die Schweine vor
Wurf vehandeknk Einige Zeit vor 1
Wurfe darf man der Sau kein s
geben. Süße Milch oder Tränke, Ha
und Roggenmehl ist das beste Futt
des Wurfes muß man alles vermei'
Tier beunruhigen könnte, sonst z
selten eine große Aufgeregtheit, di
Unart , die Jungen zu ftessen, fü
meisten Fällen empfiehlt es sich, die zu
Ferkel wegzunehmen, bis der Gebu¬
fft. Sodann hat man sich zu überz
Mutter auch Milch hat oder nur ei-
besitzt. Es dürfen nicht mehr Ier
gelassen werden, als Zitzen Vorhand
das Mutterschwein genügend Milch,
die Ferkel sechs bis acht Wochen säug
aber die Milch, oder muß man weg!
des Mutterschweines diesem die y
wegnehmen, so ersetzt man die
mit Erfolg durch Kuhmilch, welch
etwas Zucker zuzumengen ist.

Am die Ziegenzucht in einer
verbessern. muß zunächst ein gute
milchreichcnRasse eingestellt werde
einer, der ganz neues Blut in den
cinführt. Daß sich für diesen Zw
die hornlose Saanenziege eignet, d
sein. Das vorhandene Bockmaterial
dadurch vielfach verdorben, daß die
zur Zucht benutzt werden, gewöhn!'
Alter von sechs bis neun Monaten,
zur Folge, daß der Bock ve:küm
Nachkommenschaftschwächlich wird,
viertel bis anderthalb Jahr sollte k
Zucht benutzt werden.



,,.r 6>rü»l»1ter Sei Heflngtk. Schon
tl Sannt, daß das Grünfutter auf daS
'°" 5 Geflügels und auf den Eierertrng

Befruchtung der letzteren und auch
*«föfiiflfeit derEikeime einen wesentlichen

'' süvt Aus diesem Grunde verabreicht
Keslüael im Sommer täglich erhebliche
^ünüeua aller Art, und man kann

wie das den freien AnSlauf entbehrende
'-it Eifer die grünen Pflanzenteile auf-
m Winter und zu Beginn des Früh-
lanat man von den Hühnern ganz

ti-eistungen, und man muß ihnen darum
»eit auch ein besonders eiweiß- und
tiaes Futter reichen. Der Keller bietet

galt nulter frische Pflanzenteile in der Form
rde, tattern, Atöhrenkraut oder Rübenschciben.
hlt sicher Ersatz des Grünfutters sind auch
Usch ch die Kleeblüten oder die Serradella-
s H J  Teil dieses Dürrfutters (Kleeheu
ten ,gch seiner Häckselung) wird abends mit
Hi> Wasser gebrüht, über Nacht bedeckt

>us mrd morgens mit den üblichen Bestand-
od> einem Weichfutter vermengt. Das

oaz>i muß aber überstehen, damit sämtliche
Ni, Dürrfutters aufgeweicht werden. Zi.

rtbi Zuglöcher des Hankenschkages. Mancher
z tötet hat sehr unter der Beißerei seiner

zu leiden, und diese Untugend kann
Di ,eit ausarten , daß einzelne Tiere an der
t h ihrer Pflichten verhindert werden, ja
alt »legen und einen friedlicheren Schlag zu
der , Aufenthalt wählen. Nicht selten sind
ch z Mäßig eingerichtetenAusfluglöcher die
vol x Unverträglichkeit. Zur Vorsorge sollen

di Schlage zwei, bei großen Beständen
ist , Fluglöcher angebracht werden. Ist eine
We ischluhföffnung vorhanden, so muß diese

o da niehrere Zwischenwände erhalten, so
ans nzelnen Löcher so weit verengt sind, daß
fern,r eine Taube hindurchschlüpfcn kann,
rde zwangloses Auffliegen zu ermöglichen,
bei eSchlupflöcher innen und außen Anflug-
H »fielt; die äußeren sind etwas größer

em , denn hier ruhen die Tauben gern und
un «schau in der Umgegend. Damit die
en n, aber noch nicht flugfähigen Tauben
üb lirzen, sollen die Löcher mindestens 50 cm
ben i Taubenfußboden liegen. Vor jedem
big muß auch eine Zugklappe oder ein Fall-
D Fracht werden, um den Taubenfeinden
it ilichen Zutritt unmöglich zu machen.

Kn Mer dient zugleich dazu, um neu an-
et I Tauben an den Schlag zu gewöhnen. Zi.
ach wirte , sichert euch den Kunstdünger
Pfe ! Kalisalze stehen zwar in großer Menge
un igung, aber es ist sehr schwer, genügend

iwagen zu bekommen. Wer daher mit
r « aus zu lange wartet , der muß damit
r u, daß er das Gewünschtegar nicht oder zu

sa mmt. Phosphorsäure und Stickstoff gibt
Has so viel wie andere Jahre ; also auch diese
Uta tellm! Kainit und Thomasniehl können
eidi itt zur Sommerung gestreut werden,
zei Kleefelder und sonstige Futterschläge

die »sonders gut gedüngt werden, um bei
fühl Futtermangel im Frühjahr möglichst
zuei imfutter zu haben.
urti terkekekung des Kanfvaues in Aeutsch-

erzo ja den Kreisen derjenigen Industrien,
ein flösse besonders auch für landwirtschast-
cr!( darfsartikel, wie: Säcke und Bindegarn,

nde« rn, macht sich ein gewisser Mangel an
ch, !ti geltend, der nur zum Teil durch
ugi «, wie: Papier , Strohfaser und Textillose,
egi mden kann. Der Verein der Deutschen

Ju Wellen hat deshalb einen Ausschuß für
© gebildet, in den Vertreter sowohl der

ch« ischaft als auch der Industrie eingetreten
>den Anbau von Hanf — möglichst noch

«r j lk1915— zu fördern. Hans wächst auf
uter Aden in genügend frischer Lage oder bei
den, loden Niederschlägen. Es könnten be-
n Zi dmn die Ländereien für den Anbau von
wet lmgezogen werden, wenn bei Mangel an
düi rösten oder wegen Rübenmüdigkeit lind

ial0 ii(fetrft6en im nächsten Jahre nicht weiter
e T werden können. Nach den bisherigen
nlil tt verspricht der Anbau des Hanfes nach

n. >Anbauart (Abmähen mit der Binde-
nme lhine, Warmwafferröste) auch nach dem
d. fae gute Rente, da bereits vor Beginn

kei rgis gewisse Faserstoffe, wie Jute , sehr
wren. Nähere Auskunft über Anbau,

Anlage der Röste in Verbindung mit bestehenden
niaschinellen Einrichtungen, Rentabilität usw. erteilt
vr Anastin, Charlottenburg, Pestalozzistraße 54.
Auf Wunsch werden, wie die Mitteilungen der
Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, auch Redner
über Hanfbau für landwirtschaftliche Vereine kosten¬
frei zur Verfügung gestellt.S acksek mit Hier«. 750ggebratenete, also Hasen-, Hirsch-, Reh-, Wild¬
kaninchen- oder Wildentenbratreste sucht man von
den Knochen ab und wiegt sie recht fein. Dann
läßt man eine fcinwürfelig geschnittene Zwiebel in
Butter dünsten, gibt einen Kochlöffel voll Weizen¬
mehl hinein, schwitzt ihn gut durch und füllt mit
leichter Fleischbrüheund Saucenresten auf, daraus
gibt man das Gehack hinzu, schmeckt es mit Pfeffer
und Wacholderbeeren ab und gießt ein wenig
Madeira- oder Johannisbeerwein darunter . Unter¬
dessen hat man Kartoffeln mit der Schale gekocht,
geschält und in Scheiben geschnitten auf eine heiß-

esiellte flache Schüssel gelegt. Nun streicht man
as Wildbreihacksel zwei Finger dick über die

Kartoffeln, drückt mit dem Löffel Vertiefungen
hinein und schlägt in !jede ein Ei . Dann setzt
man die Schüssel auf einen Topf mit kochendem
Wasser und läßt die Eier steif werden. Legt man
Butterflöckchen zwischen die Kartoffeln, wird dies
Restegericht noch delikater. G. W.

Wickekwurst «om Kind . Hierzu nimmt
man das Bauchfleisch, wo keine Rippen mehr
sitzen. Das Fleisch wird auf dem Küchentisch
ausgebreitet, dann streut man Nelken, Pfeffer,
Senfkörner, Salz , Salpeter und wenig Zucker
darüber, wickelt nun das Fleisch— an der einen
Seite beginnend — zu einer festen Rolle auf,
umschnürt diese fest mit Bindfaden und näht die
beiden Enden der Rolle zu. Nun macht man
aus 500 g Salz , 3 g Salpeter und 3 g Zucker
eine Pökelmischung, reibt hiermit die Wicketwurst
an allen Stellen gut ein, legt sie in einen
paffenden, nicht zu großen Steintopf , dessen
Boden man zuvor mit der Pökelmischung be¬
deckt, und streut von letzterer auch noch daumdick
oben über die Wickelwurst. Hat die Wurst vier
Wochen im Pökel gelegen, wobei man sie täglich
zu befallen und von Zeit zu Zeit umzulegen hat,
kocht man sie im Wasser gar, läßt sie in der
Brühe erkalten und verwendet sie nach Entfernen
des Bindfadens als Brotbelag. Auch kann man
sie mit einer pikanten Sauce zu einer kalten
Abendschüssel verwenden. G W.

AüLkingspfanne . Man brät gewürfelten
Speck aus , bräunt eine gewürfelte Zwiebel darin,
gibt etwas Butter und Fett hinzu und brät
hierin in Scheiben geschnittene, gekochte Kartoffeln.
Sind die Bratkartoffeln recht schön groß, legt
man eine fingerdicke Schicht entgrätetes Bück¬
lingsfleisch darüber. Dann macht man aus den
nötigen Eiern mit etwas Milch oder kalter
Bouillon ein Rührei und gießt es über die
Bücklinge, um eS auf dem Feuer langsam steif
werden zu lassen. Dann stürzt man die Pfanne
auf eine große, flache Schüssel und bringt sie zu
Tisch. Dasselbe Gericht läßt sich auch aus ge¬
räuchertem Dorsch, Schellfisch oder Rauchhering
Herstellen und kann man das Rührei nach Be¬
lieben mit gewürfeltem Schinken oder Rauch¬
fleisch.verfeinern. G. W.

HkanüriL zu reinigen . Mit Ölfarbe an¬
gestrichene Gegenstände, wie: Türen , Fensterrahmen
üsw., reinigt man am besten von Schniutz, indem
man sie mit Schwamm oder Leinewand mit
einer Chlorkalk- oder Chlor-Natron -Lösung ab¬
wäscht. Letztere stellt man her, indem man zu
einem Glase Wasser einen Löffel voll Chlorkalk
oder Chlornatron nininit. Der veraltetste und
fcststtzendste Schmutz weicht diesem Mittel sehr
schnell. Um das Bilden wolkiger Stellen auf der
Ölfarbe zu vermeiden, trocknet man mit alter,
reiner Leinewnnd nach. Fr.

Al« Salzsäure als Reinigungsmittel . Oft
macht es große Mühe. Flaschen zu reinigen, und
oft ist es ganz unmöglich, ihnen die ursprüngliche
Klarheit zu verschaffen; ebenso hartnäckig ist zuweilen
der Bodensatz in Steinkrügen oder der wie ein¬
gebrannt erscheinendeFleck im Porzellangefäß.
Ein wenig Salzsäure , die mit Wasser verdünnt
wurde, beseitigt diese Unreinigkeiten in kurzer
Zeit, wenn man mit etwas Sand noch ein wenig
nachhilft. Will z. B . der Keffelstein im Wasser,
oder Teekessel nicht weichen, so bringt ihn die
verdünnte Salzsäure bald hinweg, wenn man
sie in dem zu behandelnden Gefäß zum Kochen
bringt. Wenn Emaille mit der Zeit unansehnlich.

geworden ist, so erwärmt
efäßen gleichfalls etwas Salz-
sie dann mit Sand auS Bald

grau oder gar
man in diesen
säure und scheuert
wird dann die Emaille wie neu auSsehen. Ma i
vergesse aber nicht, daß die Salzsäure ein stark
wirkendes Gift ist und nur in deutlich gekennzeichneten
Flaschen aufbewahrt werden darf Auch ist es
zur Vermeidung von Unglücksfällen nötig, die mit
Salzsäure behandelten Gefäße vor der Wieder-
Verwendung mehrmals mit Wasser auszuspülen.
Wer ganz sicher gehen will, brüht die Gegenstände
mit Sodawasser aus . Mga.

Frage und Antwort.
Ein Ratgeber für jedermann.

NO» »er Druck der hoben Auflage »Niere» Blatte » seüe
lange Zeit eriordert . fo hat die Fragebeaniworrnng für
die Leier nur Zweck, wenn sie brieflich erfolgt. ft »reden
daher «Olt nur Krage» »eaataertet , »eae« tO yf. j»
Lriefmarte » »eigefügt Hak. Daiür findet daun aber auch
jede straae direkte Erledigung . Die aügeiueia interesfierenden
liragesielluttgen » erden außerdem hier abgedrnckl. Auonome

Zufchriflen werden grundsäulich nicht beachtel. 1
Frage Nr. 22. Ich habe die reifen Körner

meines WeinspalierS zerquetscht, den Saft mit
der gleichen Menge Wasser versetzt und auf 1 I
reinen FruchtsnfteS V, kg gelösten Zucker zu¬
gesetzt. Es trat sofort Gärung ein, jedoch keine
lebhafte, welche allmählich abgenommen hat bis
zu einer augenblicklichengeringen Gärung . Es
wäre mir erwünscht, zu erfahren, ob ich darauf
rechnen kann, aus der Mischung einen trinkbare'.t
Wein zu erzielen, und welche Maßnahmen ich jetzt
weiter ergreifen muß. A. W. in H.

Antwort : Die Flasch« bleibt am besten bis
gegen Neujahr stehen, dann wird der Wein von
der Hefe getrennt. Bis zum März hat sich noch¬
mals Trub abgesetzt, was ein zweitmaliges Ab¬
füllen nötig macht. Wenn auch jetzt der Geschmack
nicht ganz befriedigen sollte, so hat dies nichts zu
sagen; das Unangenehme verliert sich mit dem
weiteren Ausbau des Weines. Man muß etwas
Geduld haben. Schlegel.

Frage Nr. 23. Wie wendet man Kokos¬
kuchen für Kühe bei Heufütterung an? Kann
man die Kuchen auch Pferden in das Trinkwasser
geben? O. B . in H.

Antwort : Bei der Verfütterung von Kokos¬
kuchen an Kühe empfiehlt es sich, die Kuchen nicht
in den Trank zu geben, sondern in haselnuß¬
großen Stücken trocken zu verabreichen. Be¬
kanntlich vermehren Kokoskuchen nicht die Milch-
menge, sondern den Fettgehalt der Milch, hierzu
ist aber eine tägliche Gabe von 1% bis 2 kg
pro Kuh erforderlich. Auch von Pferden werden
Kokoskuchengern gefressen, man gibt an diese
jedoch geringere Mengen (bis l kg) pro Tag , am
besten im Trinkwaffer aufgelöst, wie die Lein¬
kuchen. B.

Frage Nr . 24. Wo kann man das Ver¬
schneiden der Ferkel erlernen? H. M. in Br.

Antwort . Das Schweineschneiden bringtShnen am besten ein Schweinemeister oder einichäfer eines großen Gutes bei, da diese Leute
im Kastrieren kleiner Tiere größere Übung als die
Tierärzte haben, welche sich nur mit der Kastration
von Hengsten oder älteren Ebern befassen. Sie
werden aber der Erlernung des Verschneidens
immer eine längere Zeit widmen müssen, denn
auch in diesem Falle macht nur Übung den
Meister. Lehrgeld etwa 20 JC, eventl. Entschädigen
von Verlusten an Ferkeln, die mitunter vorkom
men können. V.

Frage Nr . 25. Ist es gut , kleine Schweine
niit gekochten Futterrüben zu füttern, oder könnte
dies den Tieren später schaden? Kann man Mast¬
schweine mit Hafcrschrot mästen, da Gerstschrot
jetzt schwer zu haben ist? Wie mengt man es
am besten dem Futter bet, gebrüht oder trocken?

Antwort : Gekochte Rüben sind kein Futter
für wachsende Schweine, wenigstens nicht für sich
allein, weil sie viel zu wenig Gehalt an Nährstoffen
besitzen, Sie müssen sie mindestens im Gemisch
mir Kartoffeln (Vs: 2/*) füttern, sonst bleiben die
Tiere zu sehr im Wachstum zurück, hingeg«-«
sind Runkelrüben (auch roh) ein gute- Futter für
Zuchtschweine. — Haferschrot ist ein vorzügliches
Mastfuttermittel , im Verhältnis nur zu teuer.
Es liefert ein wohlschmeckendes Fletsch und guten
Speck. Streuen Sie das Schrot trocken auf und
verntengen es mit den gekochten Kartoffeln und
Rüben . B.

K. H. in K. Anonyme Anfragen bleiben
grundsätzlich unberücksichtigt.
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~iien i f,tet hat sehr unter der Bcißerci seiner

»u leiden, und diese Untugend kann
h. Dl ieit ausarten, dag einzelne Tiere an der
mmt l ihrer Pflichten verhindert werden, ja

estalt liegen und einen friedlicheren Schlag zu
uf der , Aufenthalt wählen. Nicht selten sind
noch zmäßig eingerichtetenAusfluglöcher die
ist vo r Unverträglichkeit. Zur Vorsorge sollen
an dl Schlage zwei, bei großen Beständen

es ist Zuglöcher angebracht werden. Ist eine
n SS, schlupföffnung vorhanden, so muß diese
, so^ mehrere Zwischenwände erhalten, so
teinan! lizeinen Löcher so weit verengt sind, daß
entferi ,r eine Taube hindurchschlüpfcn kann
werd, zwangloses Aufstiegen zu ermöglichen

md de, °Schlupflöcher innen und außen Anflug:
H lben: die äußeren sind etwas größer

rmem .denn hier ruhen die Tauben gern und
gs ui, nschau in der Umgegend. Damit die
vagen ,, aber noch nicht flugfähigen Tauben
n, üb irzen, sollen die Löcher mindestens 50 am
sselbei Taubenfußboden liegen. Bor jedem
iändig muß auch eine Zugklappe oder ein Fall¬
it. D ebracht werden, um den Taubenfeinden
r mir lichen Zutritt unmöglich zu niachen.
er Kn litier dient zugleich dazu, um neu an-
rbnet i Lauben an den Schlag zu gewöhnen. Zi.
ebrach »irte . sichert euch den Kunstdünger
umpse Kalisalze stehen zwar in großer Menge
bt uil lgung, aber es ist sehr schwer, genügend

wagen zu bekomnien. Wer daher mit
vor » ms zu lange wartet , der muß damit
vor u >aß er das Gewünschte gar nicht oder zu

ein sl nmt. Phosphorsäure und Stickstoff gibt
ke. Ha oviel wie andere Jahres also auch diese
Futt « ellm! Kamst und Thomasniehl können

ermeidn zur Sommerung gestreut werden,
-st ze Kleefelder und sonstige Futterschläge

die ksonders gut gedüngt werden, um bei
sich m Futtermangel im Frühjahr möglichst

itezui insutter zu haben.
levurt» erkekeöung des Kanföaues in Deutsch
Lberzk sn den Kreisen derjenigen Industrien,
ir ein [toffc besonders auch für landwirtschast-

Ferk »arssartikel, wie: Säcke und Bindegarn,
hande tit, macht sich ein gewisser Mangel an
lilch, n geltend, der nur zum Teil durch

säugl lk, wie: Papier , Strohfaser und Textillose,
rt weg >nden kann. Der Verein der Deutschen
ie In lstriellen hat deshalb einen Ausschuß für
ie S gebildet, in den Vertreter sowohl der
oelche Ichaft als auch der Industrie eingetreten

den Anbau von Hanf — möglichst noch
inet e1915— zu fördern. Hanf wächst auf
gut« 35ben in genügend frischer Lage oder bei
erbet »den Niederschlägen. Es könnten be-
dcn i >ann die Ländereien für den Anban von

Zwe mgczogen werden, wenn bei Mangel an
ü, dil Hm oder wegen Rübenmüdigkeit und
:eriali likerrüben im nächsten Jahre nicht weiter
die Z »erden können. Nach den bisherigen
öhnl« >verspricht der Anbau des Hanfes nach
lten. l Anbauart (Abmähen mit der Binde-
Ämn« hine, Warmwafferröste) auch nach dem
trb. >»- gute Rente, da bereits vor Beginn

k, !gks gewisse Faserstoffe, wie Jute sehr
men. Nähere Auskunft über Anbau,

Anlage der Röste in Verbindung mit bestehenden
niaschinellen Einrichtungen, Rentabilität usw. erteilt
vr . Anastin, Charlottenburg, Pestalozzistraße 54
Auf Wunsch werden, wie die Mitteilungen der
Deutschen Landwirtschasts-Gesellschaft, auch Redner
über Hanfbau für landwittschaftliche Vereine kosten-
bei zur Verfügung gestellt.

ZVikdhaLsel mit Giern. 750 g gebratene
Wildbretreste, also Hasen-, Hirsch-, Reh-, Wild-
kaninchen- oder Wildentenbratteste sucht man von
den Knochen ab und wiegt sie recht fein. Dann
läßt maneine feinwürfelig geschnittene Zwiebel in
. . ' KochlöffeButter dünsten, gibt einen Kochlöffel voll Weizen
mehl hinein, schwitzt ihn gut durch und füllt mit
leichter Fletschvrühe und Saucenresten auf, darauf
gibt man das Gehack hinzu, schmeckt es mit Pfeffer
und Wacholderbeeren ab und gießt ein wenig
Madeira- odn Johannisbeerwein darunter . Unter-
dessen hat man Kattoffeln mit der Schale gekocht,
geschält und in Scheiben geschnitten auf eine heiß-
gestellte flache Schüssel gelegt. Nun streicht man
das Wildbrethacksel zwei Finger dick über die
Kartoffeln, drückt mit dem Löffel Vettiefungen
hinein und schlägt inHede ein Ei . Dann setzt
man die Schüssel auf einen Topf mit kochendem
Wasser und läßt die Eier steif werden. Legt man
Butterflöckchen zwischen die Kartoffeln, wird dies
Restegericht noch, delikater. G. W.

Äickekwurst vom Itind . Hierzu nimmt
man das Bauchfleisch, wo keine Rippen mehr
itzen. Das Fleisch wird auf dem Küchentisch
ausgebreitet, dann streut man Nelken, Pfeffer,
Senskörner, Salz , Salpeter und wenig Zucker
darüber, wickelt nun das Fleisch— an der einen
Seite beginnend — zu einer festen Rolle auf,
umschnürt diese fest mit Bindfaden und näht die
beiden Enden der Rolle zu. Nun macht man
aus 500 g Salz , 3 g Salpeter und 3 g Zucker
eine Pökelmischung, reibt hiermit die Wickelwurst
an allen Stellen gut ein. legt sie in einen
passenden, nicht zu großen Steintopf , dessen
Boden man zuvor mit der Pökelmischung be¬
deckt, und streut von letzterer auch noch daumdick
oben über die Wickelwurst. Hat die Wurst vier
Wochen im Pökel gelegen, wobei man sie täglich
zu befüllen und von Zeit zu Zeit umzulegen hat,
kocht inan sie im Wasser gar, läßt sie in der
Brühe erkalten und verwendet sie nach Entfernen
des Bindfadens als Brotbelag . Auch kann man
sie mit einer pikanten Sauce zu einer kalten
Abendschüffel verwenden. G W.

Wückkingspfanne. Man brät gewürfelten
Speck aus , bräunt eine gewürfelte Zwiebel darin,
gibt etwas Butter und Fett hinzu und brät
hierin in Scheiben geschnittene, gekochte Kartoffeln.
Sind die Bratkartoffeln recht schön groß, legt
man eine fingerdicke Schicht entgrätetes Bück¬
lingsfleisch darüber. Dann macht man aus den
nötigen Eiern mit etwas Milch oder kalter
Bouillon ein Rührei und gießt es über die
Bücklinge, um es auf dem Feuer langsam steif
werden zu lassen. Dann stürzt man die Pfanne
auf eine große, flache Schüssel und bringt sie zu
Tisch. Dasselbe Gericht läßt sich auch aus ge¬
räuchertem Dorsch, Schellfisch oder Rauchhering
Herstellen und kann man das Rührei nach Be¬
lieben mit gewürfeltem Schinken oder Rauch
fleisch verfeinern. ®- W.

Äkanstri« zu reinigen . Mit Ölfarbe an¬
gestrichene Gegenstände, wie: Türen , Fensterrahmen
üsw., reinigt man am besten von Schniutz, indem
man sie mit Schwamm oder Leinewand mit
einer Chlorkalk- oder Chlor . Natton -Lösung ab,
wäscht. Letztere stellt man her, indem man zu
einem Glase Wasser einen Löffel voll Chlorkalk
oder Cblornatron nimnit. Der veraltetste und
fcstsitzendste Schmutz weicht diesem Mittel sehr
schnell. Um das Bilden wolkiger Stellen auf der
Ölfarbe zu vermeiden, ttocknet man mit alter,
reiner Leinewand nach. Fr.

Die Salzsäure als Reinigungsmittel . Oft
macht es große Mühe, Flaschen zu reinigen, und
oft ist es ganz unmöglich, ihnen die ursprüngliche
Klarheit zu verschaffen; ebenso hartnäckig ist zuweilen
der Bodensatz in Steinkrügen oder der wie ein¬
gebrannt erscheinendeFleck im Porzellangefäß.
Ein wenig Salzsäure , die mit Wasser verdünnt
wurde, beseitigt diese Unreinigkeiten in kurzer
Zeit, wenn man mit etwas Sand noch ein wenig
nachhilft. Will z. B . der Kesselstein im Wasser-
oder Teekessel nicht weichen, so bringt chn die
verdünnte Salzsäure bald hinweg, wenn man
sie in dem zu behandelnden Gefäß zum Kochen
bringt. Wenn Emaille mit der Zeit unansehnlich.

hwarz geworden ist, so erwärmt
Gefäßen gleichfalls etwas Salz¬

säure und scheuert sie dann mit Sand auS Bald
wird dann die Emaille wie neu auSsehen. Mau
vergesse aber nicht, daß die Salzsäure ein stark
wirkendes Gift ist und nur in deutlich gekennzeichneten
Flaschen aufbewahrt werden darf. Auch ist es
zur Vermeidung von Unglücksfällen nötig, die mit
Salzsäure behandelten Gesäße vor der Wieder-
Verwendung mehrmals mit Wasser auszuspülen.
Wer ganz sicher gehen will, brüht die Gegenstände
mit Sodawasser auS. Mga.

Frage und Antwort.
Ein Ratgeber für jedermann.

rti  der Druck der hohen « uflaze «Niere» Blatte » seile
lang « Zeit eriordert , I» hat die Fragebeanlworrung für
die Leier nur Zweck, wenn fi- brieflich erfolgt. ft wetten
daher »ach nur Kr», «» »«»»«» ortet, »-» -» » ? f. i»
Nriekmar »«» «el«-t»,l «»». Daiür stader da»» aber auch
jede ffrage direkte Erledigung . Die allgemein inrcreisterendea
Lragestellun ge» werden außerdem hier abgedrnckl. Anoagme

Zufchrifien werden grundfLhiich » tchl beachtet.»
Frage Nr. 22. Ich habe die reifen Körner

meines WeinspalierS zerquetscht, den Saft mit
der gleichen Menge Wasser versetzt und auf 1 l
reinen FruchtsafteS V, leg gelösten Zucker zu-
gesetzt. ES trat sofott Gärung ein, jedoch keine
lebhafte, welche allmählich abgenommen hat bis
zu einer augenblicklichengeringen Gärung . Es
wäre mir erwünscht, zu erfahren, ob ich darauf
rechnen kann, aus der Mischung einen trinkbaren
Wein zu erzielen, und welche Maßnahmen ich jetzt
weiter ergreifen muß. A. W. in H.

Antwort : Die Flasche bleibt am besten biS
gegen Neujahr stehen, dann wird der Wein von
der Hefe getrennt. Bis zum März hat sich noch¬
mals Trub abgesetzt, was ein zweitmaliges Ab-
füllen nötig macht. Wenn auch jetzt der Geschmack
nicht ganz befriedigen sollte, so hat dies nichts zu
sagen; das Unangenehme verliert sich mit dem
weiteren Ausbau des Weines. Man muß etwas
Geduld haben. Schlegel.

Frage Nr . 23. Wie wendet man Kokos-
kuchen für Kühe bei Heufütterung an? Kann
man die Kuchen auch Pferden in das Trinkwasser
geben? £). B . in H.

Antwort : Bei der Verfütterung von Kokos¬
kuchen an Kühe empfiehlt eS sich, die Kuchen nicht
in den Trank zu geben, sondern in haselnuß¬
großen Stücken trocken zu verabreichen. Be¬
kanntlich vermehren Kokoskuchen nicht die Milch¬
menge. sondern den Fettgehalt der Milch, hierzu
ist aber eine tägliche Gabe von 1% Rs 2 kg
pro Kub erforderlich. Auch von Pferden werden
Kokoskuchengern gefteffen, man gibt an diese
jedoch geringere Mengen (bis 1 kg) pro Tag , am
besten im Trinkwasser aufgelöst, wie die Lein¬
kuchen. B.

Frage Nr . 24. Wo kann man das Ver¬
schneiden der Ferkel erlernen? H. M. in Br.

Antwort . DaS Schweineschneiden bringt
ihnen am besten ein Schweinemeister oder ein

Schäfer eines großen Gutes bei, da diese Leute
im Kastrieren kleiner Tiere größere Übung als die
Tierärzte haben, welche sich nur mit der Kastration
von Hengsten oder älteren Ebern befassen. Sie
werden aber der Erlernung des Verschneidens
immer eine längere Zeit widmen müssen, denn
auch in diesem Falle macht nur Übung den
Meister. Lehrgeld etwa 20 A,  eventl. Entschädigen
von Verlusten an Ferkeln, die mitunter Vorkom¬
men können. V.

Frage Nr . 25. Ist es gut , kleine Schweine
mit gekochten Futterrüben zu füttern, oder könnte
dies den Tieren später schaden? Kann man Mast¬
schweine mit Haferschrot mästen, da Gerstschrot
jetzt schwer zu haben ist? Wie mengt man es
am besten dem Futter bei, gebrüht oder ttocken?

Antwort : Gekochte Rüben sind kein Futter
für wachsende Schweine, wenigstens nicht für sich
allein, weil sie viel zu wenig Gehalt an Nährstoffen
besitzen. Sie müssen sie mindesten- im Gemisch
mit Kartoffeln (Vs: 2/») füttern, sonst bleiben die
Tiere zu sehr im Wachstum zurück, hingesu-e
sind Runkelrüben (auch roh) ein gute- Futter für
Zuchtschweine. — Haferschrot ist ein vorzügliches
Mastfuttermittel, im Verhältnis nur zu teuer.
Es liefert ein wohlschmeckendes Fletsch und guten
Speck. Streuen Sie das Schrot ttocken auf und
verniengen es mit den gekochten Kartoffeln und
Rüben . ^ *

A. <$>. in K. Anonyme Anfragen bleiben
grundsätzlich unberücksichtigt.



j >ie wichtigsten MiuterarSeite» des ^ and-
' ' -*,**tŝtehen in der Vorbereitung nuf das

besonders ist der Düngung da wir im
nächsten Jabre eine reichliche Ernte gebrauchen
.önnen besondere Aufmerksamkeitznznwcndcn.

diesem Punkte muß jeder Landwirt seine
volle Schuldigkeit tun; denn wir haben nicht nur
nn>er Volk, sondern auch noch Heere von Ge¬
tangenen zu ernähren. Gedüngt müssen jetzt vor
allen Gingen solche Felder werden, die mau im
Frühjahre mit Pflanzen bestellen will, die keinen
lrischrit Dünger lieben, deren Dungkraft aber nicht
mehr groß genug ist, um ohne Zufuhr von
Ounger auszukommcn. Deshalb finden jetzt alle
Dünger Pape,,de Verwendung, deren direkter Ber-
orauch aus diesem oder jenem Grunde Bedeiiken
erregt. Wer z. B. größere Mengen Lntrinenduna
zu verwenden hat, der bringe ihn jetzt auf die
Felder. Während der Wintermonate durchdrinat
er da,' ganze Erdreich, alle Bestandteile werden
vlv zum Frühjahre den Pflanzen ausgeschlossen
und zudem verliert er in dieser Zeit alle
Eigenschaften, die feiner direkten Verwendung
sm SBeße stehen Man braucht sich dann im

' '^ uhiahr auch nicht zu scheuen, irgend welche
-.'stanzen an die Im Herbst gedüngten Stellen zubringen. d

^u 3 nfttt  Hliltväume im Winter . Auf vielen
Dbubaumen sieht man im Winter vereinzelt zu-
mnimcngesponnene und gerollte Blätter an den
Zweigen Diese Blätter beherbergen einen der
grotzten Schädttnge unserer Obstbäume. nämlich
die Raupen der, Goldaftere. Die Räupchen über-
wintern in diesen Blättern, erwachen aber im
Frühjahr bei nur etwas wärmerer Wittern,,a

wenige Tage daraus sieht inan die schwarzen,
schon gesragige» Raupen aus ihren Wintcr-
vf̂ ergen zum Vorschein koniiiien. Sie fallen
alsbald uocr die kaum entwickelten Blatt- und
'^ uEnospen her, und in kürzester Zeit sind diese
Re'Äm » und damit ist es natürlich auch um

2efd,et,en' Die Vernichtung dieses
Schädlings kann von jetzt an bis in den März
M ' "' und zwar mittels der Raupenfackel
^ bttse auf einer genügend langei, Stange an-
gebracht. so kann man selbst die höchsten Spitzen

Ac«r» für- Feld und Garten . Haus . Hof ur.S Küche.
e~~'‘ ' Bäume von Raupennestern reinigen. Man

fuhrt die Flamme unter den Nestern durch, so
Min«#'?» • 2,1,1 ^bem verbrannten
-blatte ist auch die dann enthaltene Insektenbrut
lläden̂^ E, baß Zweige und Knospen Schaden
^ - -.Angeritfer Kvstöäume. Die Zahler
Obstschadlinge ist jo grog, daß eS einer dauernden
Kontrolle bedarf um derselben Herr zu werden.

bkr letzigen Zeit, wo die Kronene»tblätte-.t
Nnö, ist die ilngczieferjagd besonders erfolgreichßMMZZINSMLM
Ringeljpinnershaften. Sie lauen

cs gewiß angenehm sein, ein
kennen zu lernen Es ist dies eil
stroh, der sich jelbjl in der ärmst«!
läßt. Er wird solgendermaßenl
schneidet das trockene und J
Nemcinen Hafer zu Häcksel und ko.
Wasser ab. Es bildet sich ein1
dem man ein wenig Zucker zusej
der etwas fade Geschmack vech
man davon morgens und abcnv
ist der Husten oft schon in bull
Ncheilt. Dieser Tee hat vor and

burch das Abbrechen feä betreffenden' Frucht-
entfernen Das letztere darf uns dann

eben nicht leid tun, denn der Nutzen ist jetzt doch
ein größerer. Auch andere Schädlinge sind jetzt
zu fa„en. So findet man z. B. in den Kronen
kleine Rauvenuester und in diesen die Raupen
de. Baninweiglings oder des Goldafters dicht
zusammengediängt. Diese Nester sind abzu-
chneiden, und damit keine Raupe entwischt wird

eine Fangvorrichtung, vielleicht auch cm umgekehrt
Kltener Schirm, untergehalten. Weniger auf¬
fällig sind die am Stamm und in den Rflsen der
stärkeren Aste überwinterndenEierhaufen des
Schwa»,mspinners. wenngleich das Insekt die Eier
beim - egen durch ausgerissene Haare zu einem
schwanimartigen Gebilde gestaltet hat. Solche
heimlichen Feinde gibt es aber sehr viele und
.̂ "» '"'r . 'ynen.nicht jetzt den Garaus machen,
jind wir im Frühjahr nach dem Ausschlüpsen
machtlos Das sicherste Mittel ist eine Be¬
spritzung rer stärkeren Baumteile mit einer starken
^ !"»gObstbaumkarbolinenm. Selbst in der Krone
schadet jetzt eine bis lOprozentige Lösung nicht.
Wiederholte Anwendung vor Beginn der Vegetation
Ä * be" das Abkratzen der ab¬
gestorbenen Rindenteile ist zweckmäßig. Mau
sollte aber das abgestoßene Material aujzufangensuchen und verbrennen. '
. £ußen . Bei der jetzigen Frost-
perwde leidet gar mancher an Hustem ^Da wird

kann und wohltuend wirkt.

Geschäftliche.
Gin kandwirtschaftkiches Takt

jeder Landwirt, der Ordnung in l
Betriebe haben will. Als best!
bequem im Format und ins
band unverwüstliches landwS
Taschenbuch kann immer teil
Werften: I . Neumanns  Tasl
Notizkalender für den Lanl
Ausgabe njll viertelseitiger -j,
1,20 Mk., starke Ausgabe mit halbst
ordnung 1,60 Mk.). Dadurch, daß!
'November und Dezember verhältl
landwirtschaftliche Vereine getaa
gemeinsame Kalenderbestellungen
geniacht worden, und nun, wo ,
beginnt, fehlt ba§  nötige und na
buch- Es empfiehlt sich, schneZ
nächsten Freunden und Bekam,
vielleicht telephonisch, festzustellen/
Kalender aus demVerlagevon!
Neu dämm  zu verschreiben. Schä
Plaren werden Partiepreise gewä
der schwachen Ausgabe kosten 10 fl)
starken Ausgabe 14 Mk. Eine ,
lichkeit, die zumeist auf das Fehleq
zurückzusührensein wird, kostet off
fache von dem, was für einen
gelegt  werden muß.

/i

jHais - und Lungenleit.
I ' C‘! au8  Dankbarkeit durchaus » nentgeltlü

HnfanT 1““ 8 dea « [ ' "O -ortos , mit , wie ich durj
r«.h-f^ h  v T ' t b,11'K'' 8 und  öadei doch so ül
reiches Verfahren von meinem langwierigen 1
starkem Asthma , Husten , Auswurf , Nacht

magerung mw .i befreit wurde I
l êoi ». Dick , Gro § « könlf >;Mdorf 393 , Rn

Ae letzte Mahnung
f>e$3u den Fahnen eilenden Landmannes
an die Seinen- Sorgt für den Acker!
Darum frisch an die Arbeit, laßt den
Doden nicht Hunger leiden und gebt
ihm die nötigen Nährstoffe- Phosphor-
saure, Stickstoff und vor allem

Kalisalze
(Kainit oder40v/o iges Kalidüngesalz)
damit die Ernte nach Wunsch ausfällt.
NatzereAuskünste über Düngungsfraqen
erteilt kostenlos-

KalitzudikatG. m. b. H., Agrikultur-Abteilung
Berlin SW 11, Dessauer Straße 28 29

Ohrensausen
Ohrrnfluh , Schwerhörigkeit,

nicht angeborene Taubheit be-
>e,iigi in kurzer Zeit

Gehöröl
Marke St . Pangratius.

Preis A 2 .50 - Dopprlftaschc.K 1,-
Versand : Eladtapotheke,

Pfaffenhofen a. Ilm 31 (Ober*.).

Im unterzerch
erschienen ein

Prrktisihes
für Tierbefitzel
ne6(l Anfcitua .i I
einer tierärztlich!

von I . Uockcrs
Preis in Leit

1 Mit.
I . Neumuil

Kür die Redaktion : Bode Grand

_ Verlag von I Reumann, Reud

Tasch-ZtLd ^ ^ " ' ' ^ ^ « " '^ ^ -,»- empfoh

I . Neumanns Taft
llv- NolizkiileilSer für len LMmtt cufk

Dauerhaft in braun Eegelieinen gebunden , ntii
Schwache AuSgabe A,  mit victielsettiger Anordnung

Prei « 1 Mk . 20 Pf.
?/iug von 10 Exemplaren und mehr pro t

Stärkere Ausgabe B, mit halbseitiger Anordnung
„ „ Preis 1 Mk . 60 Pf.
■Bti Bezug von 10 Exemplare » und mehr pro Stück
Die Parrtcvreise von 1 Mk. bzw. 1 Mk . io «r tret

wen» 10 Exemplare beider Ausgabe » gemeinsam bi
Ferner sei empfohlen der soeben erschienene

Jagd -Abreitzkalender
Herausgegeben von der Deutschen Jäger s

Grotzottao . Aormat I7chx26 cm . Preis 2  1
®tn reich illustrierter Abreißkalender — 168 Abbia

'HvOchiägeti für Jagdbetrieb und Wtlddi
Itchen Belehruiigei , und Anregungen für weidgerecht!

und Pflege des Wildes.
Zu beziehen durch jede Buchhattdlung und die
Verlagsbuchhandlung  I . Reumann,

mann , für die Jnferare : Joh . « «»wann . Drutk: & . - — i- -- 1
3- sämtlich te Neudamm, — vertag tM 8. Wagnor , U|
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